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229/J) , 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 

Vorsitzender: Präsident Dr. Hurdes. 

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent­
schließung vom 12. Oktober 1954 gemäß 
Art. 28 Ahs. 1 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes den Nationalrat für den 20. Oktober 
1954 zur Herbsttagung 1954/55 der VII. Ge­
setzgebungsperiode einberufen. Auf Grund 

dieser Entschließung habe ich die heutige 
Sitzung anberaumt. 

Ich begrüße die nach der tagungsfreien 
Zeit zur ersten Sitzung erschienenen Frauen 
und Herren Abgeordneten auf das herzlichste. 

Hohes Haus! Der unerbittliche Tod hat 
wieder ein Opfer aus unserer Mitte gefordert. 
(Das Haus erhebt sich.) Der Abgeordnete 
des Wahlkreises 14 (Hausruckviertel) .rosef 
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Hummer ist nach langem, schwerem Leiden 
am 7. Oktober 1954 gestorben. 

Hummer stand erst im 54. Lebensjahr. 
Am 1. Feber 1901 in der oberösterreichischen 
Gemeinde Gunskirchen geboren, war er zeit­
lebens seiner heimatlichen Scholle aufs innigste 
verbunden. Seit seinem Austritt aus der 
Pflichtschule in der Landwirtschaft tätig, 
übernahm er 1925 den landwirtschaftlichen 
Besitz seiner Eltern, erweiterte sein Wissen 
und Können durch Besuch der bäuerlichen 
~'ortbildungsschule und betätigte sich bald 
auch eifrig im öffentlichen Leben seiner 
Heimat. Es wurden ihm zahlreiche leitende 
Funktionen in den bäuerlichen Berufs­
organisationen anvertraut. In seiner Heimat­
gemeinde Gunskirchen wurde er Bürger­
meister. Alle diese Ämter verlor er im 
Jahre 1938. 

Die Wiederel'richtung der demokratischen 
Republik Österreich führte ihn ins öffentliche 
Leben zurück. Er wurde neuerlich Bürger­
meister, ein Amt, das er bis zu seinem Tode 
innehatte. Bei der ersten Nationalratswahl 
in der Zweiten Republik im Jahre 1945 
entsandten ihn die Wähler des Hausruck­
viertels in die gesetzgebende Körperschaft 
des Bundes; ebenso bei den Wahlen in den 
Jahren 1949 und 1953. 

Hummer hat einer Reihe von Ausschüssen 
des Nationalrates angehört. Sein besonderes 
Interesse galt den Fragen der Landwirtschaft. 
So ergriff er auch hier im Plenum zum letzten­
mal das Wort bei der Beratung der Gruppe 
Lanqwirtschaft des Budgets 1954. 

In seiner bescheidenen und liebenswürdigen 
Art war Hummer uns allen ein wertel' Kollege, 
dem wir stets ein ehrendes Angedenken be­
wahren werden. 

Sie haben sich, sehr geehrte Frauen und 
Herren Abgeordnete, zum Zeichen der Trauer 
von Ihren Sitzen erhoben. Ich nehme Ihr 
Einverständnis an, daß ich diese Trauer­
kundgebung dem Protokoll der heutigen 
Sitzung einverleibe. (Die Abgeordneten nehmen 
ihre Plätze wieder ein.) 

Die stenographischen Protokolle der 
42. Sitzung vom 29. Juni, der 43. Sitzung 
vom 30. Juni, der 44. Sitzung vom 6. Juli 
und der 45. Sitzung vom 7. Juli 1954 sind 
in der Kanzlei aufgelegen, unbeanständet 
geblieben und daher genehmigt. 

Krank gemeldet sind die Abg. Dipl.-Ing. 
Rapatz, Dr. Rupert Roth und Lola Solar. 

Entschuldigt haben sich die Abg. 
Dr. Gredler, Mädl, Nedwal, Pölzer, Dipl.-Ing. 
Strobl, Schneeberger und Strasser. 

Seit der letzten Sitzung des Nationalrates 
am 7. Juli sind 37 Anfragebeantwortungen 

eingelangt. Mit Rücksicht auf die große 
Anzahl nehme ich von einer Verlesung der 
einzelnen Anfragetitel Abstand. Sämtliche 
Anfragebeantwortungen sind den Anfrage­
stellern bereits zugemittelt worden. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. 
Weikhart, um die Verlesung des Einlaufes. 

Schriftführer Weikhart: 
"An den Herrn Präsidenten des National­

rates. 
Der Herr Bundespräsident hat mit Ent­

schließung vom 23. Oktober 1954, Zl.I7.912j54, 
über meinen Antrag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver­
hinderung des Bundesministers für Unter­
richt Dr. Ernst Kolb mich mit der Ver-· 
tretung des genannten Bundesministers be­
traut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme die Mitteilung 
zu machen. 

Juliul:! Raab" 

Ein weiteres Schreiben lautet: 

"An den Präsidenten des Nationalrates. 
Ich beehre mich, die Mitteilung zu machen, 

daß der Herr Bundespräsident mit Ent­
schließung vom 31. Juli 1954, Zl. 13.262/54, 
auf Grund der ihm von mir zur Kenntnis 
gebrachten Demission des Staatssekretärs im 
Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau Dipl.-Ing. Raimund Gehart seine Ent­
hebung gemäß Art. 78 Abs. 2 im Zusammen­
hang mit Art. 74 Abs. 3 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
verfügt hat. 

Julius Raab" 

Ein weiteres Schreiben: 

"An den Präsidenten des Nationalrates. 
Ich beehre mich, die Mitteilung zu machen, 

daß der Herr Bundespräsident mit Ent­
schließung vom 2. August 1954, Zl. 13.263, 
über meinen Antrag gemäß Art. 78 Abs. 2 
in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
den Ministerialrat im Bundesministerium für 
Inneres Dr. R udolf Fischer zum Staats­
sekretär ernannt und ihn zur Unterstützung 
in der Geschäftsführung und parlamentari­
schen Vertretung dem Bundesminister für 
Handel und Wiederaufbau DDDr. Udo Illig 
beigegeben hat. 

Julius Raab" 

Präsident: Diese Mitteilungen dienen zur 
Kenntnis. 
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Ich begrüße den im Hause anwesenden gegen die Verlautbarung folgender Gesetzes-
neuen Herrn Staatssekretär Dr. Fischer. beschlüsse durch die Bundesregierung Ein­

spruch erhebt: 
Ich ersuche den Herrn Schriftführer, in 

a) Bundesgesetz über dic Rückübertragungell 
der Verlesung des Einlaufes fortzufahren. von Vermögenschaften, die durch Volks-

Schriftführer Weikhart: Von der Bundes- gerichtsurteil auf die Republik Österreich 
regierung sind folgende Vorlagen einge- übergegangen, sind (Vermögensrücküber-
langt: tragungsgesetz) ; 

Garantieabkommen (Reißeck-Kreuzeck Pro- b) Bundesgesetz, betreffend die Gewährung 
jekt) zwischen der Republik Österreich und von Ruhe(Versorgungs)genüssen an ehemalige 
der Internationalen Bank für Wiederaufbau öffentlich-rechtliche Bundesbedienstete des 
und Wirtschaftsförderung (372 d. B.); Ruhestandes. 

Genfer Abkommen, betreffend Straßen- Das Bundesministerium für Finanzen legt 
verkehr (378 d. B.); einen Bericht an den Nationalrat über Kredit-

Bundesverfassungsgesetz über die Ab- überschreitungen im Jahre 1954 vor. 
änderung des JugendeinstelJungsgesetzes Auslieferungsbegehren sind eingelangt: 
(Jugendeinstellungsgesetz-Novelle) (379 d. B.); a) vom Bezirksgericht St. Johann im Pongau 

Österreichisch-Schweizerisches Überein- gegen den Abg. Josef Voithofer nach § 488 
kommen über die Bereinigung von auf Strafgesetz (Presseehrenbeleidigung) ; 
Schweizerfranken lautenden österreichischen 

b) zwei weitere vom Strafbezirksgericht 
Auslandstiteln (380 d. B.); Wien gegen den Abg. Fritz Polcar, beide 

Bundesgesetz, betreffend das Wechselrecht nach § 488 Strafgesetz (Presseehrenbeleidigung). 
(Wechselgesetz 1954) (381 d. B.); 

Bundesgesetz über die Grundbücher (All­
gemeines Grundbuchsgesetz 1954 - GBG. 
1954) (382 d. B.); 

Bundesgesetz über exekutionsrechtliche Be­
stimmungen zum Schutz des Verpflichteten 
bei der Räumungsexekution (Räumungs­
schutzG.) (383 d. B.); 

Bundesgesetz über den Pfändungsschutz 
für Arbeitseinkommen (LohnpfändungsG.) 
(384 d. B.); 

Bundesfinanzgesetz 
(385 d. B.); 

für das Jahr 1955 

Bundesgesetz, betreffend das Scheckrecht 
(Scheckgesetz 1954) (387 d. B.); 

Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom 
6. Juli 1954, BGBl. Nr. 149, über den Aufbau 
der Abgabenverwaltung des Bundes abge­
ändert wird (388 d. B.). 

Vom Rechnungshof sind eingelangt: 

ein Ergänzungsbericht für die Verwaltungs­
jahre 1952/53 (386 d. B.) und 

der Bundesrechnungsabschluß für das Ver­
waltungsjahr 1953. 

Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat gemäß § 16 Abs. 1 des Arbeits­
inspektionsgesetzes (BGBL Nr. 194/1947) den 
Bericht über die Tätigkeit der Arbeits­
inspektorate und ihre Wahrnehmungen auf 
dem Gebiete des Dienstnehmerschutzes vor­
gelegt. 

Das Bundeskanzleramt hat mit zwei 
Schreiben Übersetzungen von einer Note 
des Al1iierten Rates anher übermittelt, in 
welcher Mitteilung gemacht wird, daß dieser 

Es werden zugewiesen: 
372, 380 und 388 dem Finanz- und Budget­

ausschuß; 
381, 382, 383, 384 und 387 dem Justiz-

ausschuß; 
378 dem Handelsausschuß; 
379 dem Ausschuß für soziale Verwaltung; 
386 und der BundesrechnungsabscMltß dem 

Rechnungshofa~tsschuß ; 
die Auslieferungsbegehren dem I mmunitäts­

ausschuß; 
der Bericht über die Tätigkeit der Arbeits­

inspektorate, der in der Parlamentsbibliothek zur 
Einsicht aufliegt, dem Ausschuß für soziale Ver­
waltung; 

die beiden Schreiben des Bundeskanzleramtes, 
betreffend Einspruch des Alliierten Rates, dem 
Hauptausschuß, und 

der Bericht des Bundesministe1'iums für 
Finanzen dem Finanz- und Budgetaus8chuß. 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein. 

Wir kommen zum 1. Punkt: Erklärung 
des Bundesministers für' Finanzen zur Re­
gierungsvorlage, betreffend das Bundesfinanz­
gesetz für das Jahr 1955 (385 d. B.). 

Bundesminister für Finanzen Dr. Kamitz: 
Hohes Haus! Die Regierungsvorlage, be­
treffend das Bundesfinanzgesetz 1955, die 
ich heute dem Hohen Hause zu unterbreiten 
die Ehre habe, stellt einen weiteren Mark­
stein auf dem erfolgreich beschrittenen Wege 
der ausgeglichenen staatlichen Haushalts­
gebarung, der Stabilisierung der Währung 
und der erfolgreichen wirtschaftlichen Ent­
wicklung Österreichs dar. 
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\Vährend zu Beginn dcr St.abilisierung der 
Bundeshaushalt für das .Jahr 1952 durch 
einen Budgetnachtrag einigermaßen saniert 
werden konnte, schloß die Gebarung des 
Bundeshaushaltes im Jahr 1953 bereits mit 
einem Gebarungsüberschuß für den ordent­
lichen und außerordentlichen Haushalt. Sie 
werden, verehrte Damen und Herren, die 
Einzelheiten der Gebarung im Jahr 1953 
aus dem in diesen Tagen dem Hohen Hause 
vom Rechnungshof vorgelegten Bundes­
rechnungsabschluß für das genannte Jahr 
entnehmen können. Ein Gebarungsüberschuß, 
bezogen auf den ordentlichen und außer­
ordentlichen Haushalt, darf angesichts des 
Umstandes, daß dies seit 1929 das erste Mal 
der Fall ist, als bemerkenswerter Fortschritt 
angesprochen werden. Dieses Ergebnis konnte 
erzielt werden, obwohl das Jahr 1953 nament­
lich durch die Fälligkeit der ersten Etappe 
im Nachziehverfahren der Gehälter der öffent­
lich Bediensteten und durch die Kursver­
einheitlichung mit nicht unbeträchtlichen un­
vorhergesehenen Ausgaben belastet war. Nach 
den bisher vorliegenden Ergebnissen zu ur­
,teilen, dürfte das Jahr 1954 in seinen Ge­
barungsergebnissen keinesfalls ungünstiger, 
wahrscheinlich jedoch günstiger als das Jahr 
1953 liegen und damit ebenfalls dem Grund­
satz des ordentlichen Haushaltens voll Rech­
nung tragen. 

Diese Erfolge sind vor allem dem groß­
artigen Aufschwung, den die österreichische 
Wirtschaft in den letzten zwei Jahren er­
fuhren hat, zu danken.' Im Hinblick darauf 
und mit Rücksicht auf den engen Zusammen­
hang zwischen der Finanzpolitik und den 
übrigen Bereichen der Wirtschaftspolitik so­
wie auf die zentrale SteJ]ung der Finanz­
politik in der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung ist es zweckmäßig und not­
wendig, der Besprechung der Einzelheiten 
des vor1iegenden Bundesvoranschlages 1955 
eine kurze Analyse der derzeitigen wirt­
schaftlichen Verhältnisse vorauszuschicken. 

Die österreichische Wirtschaft zeigt gegen­
wärtig die charakteristischen Kennzeichen 
einer Hochkonjunktur. Die Zahl der unselb­
ständig Erwerbstätigen zeigte Ende Sep­
tember dieses Jahres mit rund 2,065.000 Be­
schäftigten eine weder in der Ersten noch 
in der Zweiten Republik jemals erreichte 
Rekordziffer. Es ist bekannt, daß trotz 
einer Zahl von etwas über 90.000 vorge­
merkten stellensuchenden Arbeitskräften per 
Ende September insbesondere Fa.charbeiter 
vielfach nicht mehr in der benötigten Anzahl 
verfügbar sind und Arbeiten infolgedessen 
7.Ul'ückgestellt oder nuf längere Zeiträume 
am~g(~dehnt werden müs:'\en. Die industrielle 

Produktion ü;t höhet' als je zuvor. Sie ist 
zurzeit annähernd doppelt so hoch wie 
im Jahr 1937. Die verfügbaren sachlichen 
Produktionsmittel werden, mit selbstver­
ständlichen Unterschieden von Zweig zu 
Zweig, im großen Durchschnitt fast völlig 
ausgenützt. 

Auf Grund der Veröffentlichungen des Öster­
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 
war das Brutto-N ationalprodukt nach vor­
läufigen Schätzungen im 1. Quartal 1954 um 
5 Prozent und im 2. Quartal dieses Jahres 
um 11 Prozent höher als im Vorjahr. Ins­
gesamt hat es zurzeit mit etwa 85 Milliarden 
Schilling den höchsten Stand seit 1945 er­
reicht. Ich glaube, daß es notwendig ist, 
festzustellen, daß die gegenwärtige Belebung 
der österreichischen Wirtschaft nachhaltiger 
und tiefergreifend ist als die im Jahr 1951 
durch die Korea-Hausse bedingte und mit 
großen preispolitischen Schwierigkeiten be­
haftete Konjunktur. In diesem Zusammen­
hang muß auch erwähnt werden, daß der 
Ausländer-Fremdenverkehr einen erfolgreichen 
Aufschwung genommen hat und daß er 
gerade in diesem Jahr trotz ungünstiger 
Witterungsverhältnisse alle bisherigen Er­
gebnisse übertrifft. 

Die gegenwärtige Konjunktur der öster­
reichischen Wirtschaft ist im wesentlichen 
durch zwei Hauptkomponenten bestimmt. 
Die eine ist der Außenhandel und die andere 
die Belebung des Binnenmarktes. Der Wert der 
österreichischen Ausfuhr ist in den letzten zwei 
Jahren - von August 1952 bis August 1954'­
um 34 'Prozent gestiegen. Die Einfuhr stieg 
in derselben Zeit um 4 Prozent. Zum ersten 
Mal in der Geschichte Österreichs gestaltete 
sich die Handelsbilanz aktiv, Im ersten 
Halbjahr dieses Jahres war die Ausfuhr 
mit 7544 Millionen Schilling wertmäßig um 
17 Prozent - in Schilling gerechnet infolge 
der Kursvereinheitlichung um 33 Prozent -
und volumenmäßig um 30·8 Prozent höher 
als im Vergleichszeitraum des Jahres 1953. 

Die zunehmende Aufnahmebereitschaft der 
Weltmärkte für österreichische Erzeugnisse 
war also eine wesentliche Voraussetzung für 
unsere günstige Exportentwicklung. Von 
mindestens ebensolcher, wenn nicht größerer 
Bedeutung waren jedoch jene wir~schafts­
politischen Maßnahmen, die in Österreich 
ergriffen wurden, um die Teilnahme unserer 
Wirtschaft an der Weltkonjunktur zu er­
möglichen. Dazu zähle ich unter anderem 
die Kursvereinheitlichung im Mai vergangenen 
Jahres und jene Maßnahmen, die im Export­
förderungsgesetz 1953 verankert sind. Diese 
letzteren haben teilweise durch ihre un­
mitt.elbaren Auswirkungen im Wege der Um-
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satzsteuerrückvergütung, aber sehr ent­
scheidend auch durch die mittelbaren Aus­
wirkungen einer fortschreitenden Rationali­
sierung auf dem Wege über die Bewertungs­
freiheit für betriebliche Investitionen dazu 
beigetragen, Absatzmärkte zu behaupten, neue 
Märkte zu erringen und überhaupt auch 
auf lange Sicht in einen erfolgreichen Wett­
bewerb mit anderen Konkurrenten einzu­
treten. Abgesehen davon wurden durch die 
solcherart gesteigerte Investitionslust der 
Unternehmer die Konjunkturimpulse über 
den Außenhandel verhältnismäßig rasch und 
unmittelbar im Wege einer allgemeinen 
Investitionsbelebung auf die inländische Wirt­
schaft übertragen. Auf Grund von ziemlich 
genauen Schätzungen, die als Ergebnis von 
vorliegenden Unterlagen und Rückfragen bei 
den betreffenden Firmen angestellt wurden, 
ergibt sich, daß man die durch die Bewertungs­
freiheit bewirkte Steigerung der betrieblichen 
Investitionen mit mindestens 25 Prozent der 
normalen Investitionstätigkeit annehmen darf. 
Die Ausdehnung der Bestimmungen über 
die Bewertungsfreiheit auf die Landwirt­
schaft hatte zum Beispiel bewirkt, daß der 
Bezug von Traktoren in den Monaten Juni, 
Juli und August um 47 Prozent und der von 
Landmaschinen im gleichen Zeitraum um 
76 Prozent höher war als im Vergleichs­
zeitraum des verga~genen Jahres. 

Die Zunahme der betrieblichen Investitions­
tätigkeit bedeutet aber nicht nur Verbilligung 
der Produktion, Erhöhung der Produktivität, 
Stärkung der Wettbewerbskraft und damit 
letzten Endes die Voraussetzung zur Senkung 
der Preise der Fertigerzeugnisse, sondern 
bildet darüber hinaus eine tragende Säule 
der Konjunkturentwicklung. Die Belebung 
des Binnenmarktes, die nunmehr stark als 
konjunkturbestimmender Faktor in Er­
scheinung tritt, ist also teilweise eine natür­
liche Folge der Außenhandelskonjunktur. Die 
höheren Exporterlöse fließen der privaten 
und öffentlichen Wirtschaft in Form zu­
sätzlicher Gewinne, Löhne und Steuern zu 
und erlauben ihr, die Inlandsnachfrage zu 
verstärken. Die Erwartungen der Unter­
nehmer werden damit positiv beeinflußt und 
der Investitionswille wird gestärkt. 

Daneben sind aber von der Binnenwirt­
schaft auch zusätzliche Konjunkturimpulse 
ausgegangen und haben kumulierend auf 
die Belebung eingewirkt. Das wiedererwachte 
Vertrauen in den Wert der Währung und 
die dadurch bewirkte großartige Steigerung 
der Spareinlagen haben es ermöglicht, öffent­
liche Investitionen im Anleihewege zu finan­
zieren und damit echte, zusätzliche Be­
schäftigung zu schaffen. Darüber hinaus 

hat die günstige Konjunkturentwicklullg auch 
die Einnahmellgestaltung des Bundes und 
der Gebietskörperscha.ften vorteilhaft beein­
flußt und damit ebenfalls die Möglichkeit 
geschaffen, das Volumen der öffentlichen 
Investitionen zu vergrößern. 

Von besonderer stimulierender Wirkung war 
insbesondere auch die ab 1. Jänner dieses 
Jahres in Kraft getretene Lohn- und Ein­
kommensteuersenkung. Sie hat sowohl die 
Konsumkraft der Bevölkenmg wesentlich ge­
stärkt als auch im produktiven Bereich der 
Wirtschaft den Produktionswillen erhöht und 
das Produktionsvolumen erweitert. Die außer­
ordentlich günstigen Eingänge bei der Ein­
kommensteuer sind der beste Beweis für diese 
Feststellung. 

Der Einkommenszuwachs aus den Exporten 
und den Investitionen schuf die Grundlage 
für eine stetige Zunahme des privaten Konsums. 
Die Umsätze im Einzelhandel waren mengeil­
mäßig im 1. Quartal 1954 um 5 Prozent und 
im 2. Quartal um 10 Proz'ent höher als zur 
gleichen Zeit des Vorj ahres. Das Interesse 
der Bevölkerung wendet sich dabei vor allem 
den dauerhaften Konsumgütern, wie Möbeln, 
Einrichtungsgegenständen, elektrischen Haus­
haltsgeräten und Kraftfahrzeugen, zu. Aber 
auch in fast allen anderen Bereichen waren 
die Umsätze höher als im Jahre 1953. 

Trotz der beachtlichen Konsumausweitung 
ließen die verfügbaren Einkommen noch ge­
nügend Spielraum für eine kräftige Belebung 
der Spartätigkeit. Die Einlagen auf Spar­
konten waren im 2. Quartal 1954 um 
62 Prozent höher als im Vorjahr. Die Be­
völkerung spart allerdings zum Teil noch 
kurzfristig für größere Anschaffungen. Ver­
schiedene Anzeichen deuten jedoch darauf 
hin, daß sich auch das langfristige Sp;tren 
wieder entwickelt. Ferner ist zu hoffen, 
daß die im Sommer dieses Jahres beschlossenen 
sogenannten Kapitalmarktgesetze einen 
günstigen Einfluß auf die langfristige Spar­
tätigkeit haben und solcherart mithelfen wer­
den, der privaten und öffentlichen Investitions­
tätigkeit die erforderlichen Mittel zur Ver:' 
fügung zu stellen. 

Schon die bisherigen Ergebnisse sind recht 
ermutigend. Im laufenden Jahr konnte der 
Bund bei den Geldinstituten mühelos Anleihen 
in der Höhe von 800 Mi1lionen Schi1ling 
placieren, und es ist eine besonders erfreuliche 
Tatsache, daß die Anleihe, die der Wohnhaus­
Wiederaufbaufonds zum Zwecke der Be­
hebung von Teilschäden auflegte, mit einer 
Verzinsung von 6,5 Prozent und ohne besondere 
steuerliche Vorteile eine ausgezeichnete Auf­
nahme fand. Bei der ersten Tranche mußten 
die Zuteilungen außerhalb des Gara.ntiesyndi-
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kate::; ll1it Rüekt:licht iwf da::; grollo Intlu'osse 
des Publikums von 100 auf 400 Millionen 
Schilling erhöht werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht versäumen, ausdrücklich darauf hin­
zuweisen, daß der Kapitalmarkt nicht eine 
ausschließliche Einrichtung zur Deckung des 
staatlichen Finanzbedarfes sein darf. Er soll 
vor allem dazu dienen, dem für die Gesta.ltung 
der Beschäftigung maßgeblichen Bereich der 
privaten Wirtschaft die Möglichkeit zur 
Deckung des Investitionsbedarfes zu bieten. 
Der Staat wird immer wieder die MögJichkeit 
haben, auf einern gut funktionierenden Kapital­
markt als Anleihewerber aufzutreten. Er 
wird dies aber auf die Dauer mit Erfolg 
nur tun können, wenn er selbst die 
Deckung des allgemeinen Investitionsbedarfes 
der Wirtschaft nicht durch eigene Emissionen 
blockiert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mir 
noch einige Bemerkungen über die Frage 
der Heranziehung von ausländischem Kapital 
gestatten. Die durch die Aktivität der 
Zahlungsbilanz und den dadurch bedingten 
Devisenzufluß entstandene hohe Flüssigkeit 
des Geldmarktes hat nämlich vielfach zu 
einer unrichtigen Beurteilung des Bedarfes 
der österreichischen Wirtschaft an a.uslän­
dischem Kapital geführt. Dazu ist folgendes 
zu sagen: 

Erstens handelt es sich bei dem Devisen­
zustrom vor allem um kurzfristige Verbind­
lichkeiten, während zur Entwicklung der 
österreichischen Wirtschaft eine langfristige 
Bereitstellung von Kapital erforderlich ist; 
zweitens dürfte nach meiner Überzeugung 
die hohe Aktivität der Zahlungsbilanz nicht 
allein auf strukturelle Änderungen zurück­
gehen, sondern teilweise bedingt sein durch 
außergewöhnliche Faktoren, wie etwa den 
Zustrom von Devisen in Gestalt der Be­
satzungskosten und durch die Rückkehr von 
Fluchtkapitalien, und drittens wird dieser 
Entwicklung entgegengewirkt durch Aus­
weitung der Liberalisierung des Waren­
verkehrs und durch Liberalisierung des 
Zahlungsverkehrs. Ich möchte dabei der 
Oesterreichischen N ationaJbank besonders 
danken, daß sie in Würdigung der gegebenen 
Situation überflüssige Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs allmählich und schrittweise 
abbaut. 

Obwohl ich selbst der Meinung bin, daß 
bei der Aufnahme VOn Auslandsschulden 
mit großer Vorsicht und Behutsamkeit zu 
·Werk gegangen werden muß, so bin ich 
doch der Auffassung, daß etwa der von 
der \Veltbank zum Bau des Kraftwerkes 
R,eißeck-Kreuz0ck gewährt.e Kredit, mit einer 

La.ufzeit VOll 25 Jahren und einem Zinssatz 
VOll 4 % Prozent den Typus VOn Kapital 
darstellt, an welchem heute noch in Öster­
reich Mangel herrscht. Eine Beurteilung der 
Auslandskredite vom Standpunkt des Devisen­
bestandes allein ist meines Erachtens daher 
abwegig. Wir dürfen uns gerade in der gegen­
wärtigen Situation nicht der Möglichkeiten, 
die uns zur Erschließung unseres natürlichen 
Reichtums geboten werden, begeben und 
die Eingliederung Österreichs in den inter­
nationalen Kapitalverkehr verhindern. 

Hohes Haus! Ich glaube zusammenfassend 
feststellen zu dürfen, daß die gegenwärtige 
Wirtschaftslage unserem Land außerordentlich 
günstige Chancen bietet. Es wäre jedoch 
unklug, bei dieser absolut positiven Beurteilung 
die Problematik zu übersehen, die in einer 
solchen Situation nun eben auch einmal 
gegeben ist. Wie ich bereits ausgeführt 
habe, nähert sich die österreichische Wirt­
schaft dem Zustand der Vollbeschäftigung, 
beziehungsweise hat sie ihn in vielen Bereichen 
bereits erreicht oder überschritten. Die Ab­
satz sorgen einiger Wirtschaftszweige und die 
mangelnde Beschäftigungsmöglichkeit in einigen 
Berufen dürfen nicht über die Tatsache hin­
wegtäuschen, daß die Produktion im ganzen 
und auf kurze Sicht nur noch wenig aus­
gedehnt werden kann. Bedeutende Zweige 
der österreichischen Wirtschaft, wie zum 
Beispiel die Bauwirtschaft, das Bauneben­
gewerbe, die Forstwirtschaft und einige Zweige 
der eisenverarbeitenden Industrie und der 
Metallhütten, sind überbeschäftigt und können 
eine zusätzliche Nachfrage kaum mehr be­
friedigen. In anderen Zweigen wieder gibt 
es noch freie Kapazitäten, aber keine geschulten 
Facharbeiter mehr. 

Die Ergänzung des Warenangebotes durch 
Importe ist natürlich grundsätzlich möglich 
und soll durch die Liberalisierung auch ge­
fördert w~rden. Sie ist jedoch nicht immer 
zielführend, da manche ausländische Waren 
teurer sind als die unsrigen. Eine Steigerung 
des Nationalproduktes kann daher zunächst 
nur noch durch Steigerung der Produktivität 
und durch Verminderung der übermäßigen 
Saisonarbeitslosigkeit im Winter erzielt werden, 
auf lange Sicht allerdings auch durch Ver­
größerung der Produktionskapazität. Obwohl 
es sicherlich verschiedene Methoden zur Be­
kämpfung der hohen Saisona.rbeitslosigkeit 
gibt, glaube ich persönlich, daß die wirksamste 
darin liegt, die Beschäftigungspolitik aU­
mählich in stärkerem Maße auf die Schaffung 
von Dauerarbeitsplätzen umzustellen, was 
gleichbedeutend ist mit der Wiederherstellung 
richtiger Proportionen zwischen der witterungs­
abhängigen Bautätigkeit und den übrigen 
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Erzeugungszweigen der österreichischenWirt-' Die Kenntnis dieser Problematik ist wesent­
schaft. lieh, weil sich aus ihr ergibt, daß Störungen 

Während sich aber im normalen Konjuktur- im Preis-Lohn-Gefüge ein sofortiges Hinein­
verlauf der Aufschwung in der Regel dadurch wachsen der Preise und Löhne in den ge­
automatisch verringert, daß die Mittel auf gebenen Rahmen ermöglichen würden, Wenn 
dem Geld- und Kapitalmarkt knapp zu also zum Beispiel durch verfehlte wirtschafts­
werden beginnen und die Zinssätze steigen, politische Maßnahmen Preise steigen oder 
ist unser vorwiegend durch den Außenhandel durch Lohnforderungen, die in den tatsäch­
bedingter Konjukturaufschwung von einer lichen Änderungen der Produktivitätsverhält­
hohen Liquidität des Geldmarktes begleitet, nisse keine Begründung finden, die Löhne 
Die seit Mitte 1952 hohen Überschüsse der in Bewegung geraten, dann fehlt von der 
Zahlungsbilanz haben nicht nur das zirku- Geldseite her der Druck, der sich dieser 
lierende Geldvolumen in zwei Jahren um Entwicklung sonst entgegensteHen würde, 
etwa 44 Prozent erhöht, sondern die Kredit- So weI't der ge "rt' b t h d Z t cl , t' h d d 't . I' h N t genwa Ig es e en e us an . Ins Itute auc auern ml zusatz lC em 0 en- Ich I b d ß "b fi" . . t b d 
b nk ld D

" ,'.. g au e, a es u er USSlg 18, eson ers 
a ge versorgt, lese LlqUldltatsreserven her or h b d ß b" k t G.c h 

d b ' h d Kr d'" . h v zu e en, a el eIner auen eJ.a r, 
wur en IS er v~n en e ItmstItut~n nIe t die von dieser Seite her der Stabilisierung 
verwendet, da dIe Nachfrage der WIrtschaft der W"h d h .. d .. d M" Kr d' .. f a rung ro en wur e, genugen og-
nach e Iten aus den N euzugangen au lichkeiten gegeben wären um einen solchen 
Sparkonten gedeckt werden konnte, D k D" F' I' 'k h 

I f, I d h h L' 'd't .. t d G Id ruc zu erzeugen, Ie manzpo Ib at 
n 0 ge ,er ,0 en ,I<JUl ,I a es e - es in der Hand, die virulente Geldmen e 

marktes smd dIe Kredltmstltute also auch wI'eder r ' d d P ,g " . zu ve rmgern un so en rels-
1m gegenwärtIgen Zustand der Hochkon]uktur steI'gerullge EI' h It b' t D' A , d L ' k A . d n n a zu ge le en. Ie n-
m er age, 8l?e, star e usweItung er wendung dieser Methode bringt allerdings 
gesamten kaufkraftlgen Nachfrage zu finan- dl'e Ge~ahr eIer A slo"s t 'kt' K "ft , D' d ' It d 't t' 1.; U ung res n Iver ra e 
ZIeren. Ie erz81t ge en e quantl a Ive ml't sl'ch wesh lb SI' hl d 
Kr d' k 11 k" . I h ' kl ,a e wo erwogen un 

e It ontr.o e onnte eme so c. eEntWlc ung überlegt werden muß und nur im äußersten 
kaum verhmdern, Das Kre~Itvolumen d~r Notfal1 zur Anwendun elan en darf, 
dem Bankenabkommen unterlIegenden Insb- g g g 
tute war Ende September dieses Jahres um Es darf nichts unversucht bleiben, um 
1573 Millionen Schilling niedriger als das die StabiJität des Preisniveaus durch Steigerung 
im Rahmen der bestehenden Vorschriften der Produktivität, durch Liberalisierung und 
zulässige Kreditvolumen. Die erste und zweite alle sonstigen dafür geeignet erscheinenden 
Liquidität dieser Institute war im gleichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen sicherzu­
Zeitpunkt um 50 und 35 Prozent höher als stellen und die Lohnbewegungen in einem 
die vereinbarten :Mindestreserven, Obwohl solchen Rahmen zu halten, daß sie nicht 
mit Sicherheit angenommen werden darf, ihrerseits zum Anlaß neuer Preissteigerungen 
daß diese Liquiditätsreserven nicht kurz- werden. Ich möchte allerdings keinen Zweifel 
fristig in die Wirtschaft strömen werden, so stel- aufkommen lassen, daß ich, solange ich die 
len sie doch eine latente Möglichkeit der Ver- Ehre habe, für die österreichische Finanz­
mehrung der virulenten Umlaufsmenge dar, politik verantwortlich zu zeichnen, im Bedarf.s­
Dabei ist zweifellos zu berücksichtigen, daß falle alle in meinem Ressort möglichen und ge­
der zweite Faktor, der die Virulenz der Geld- eigneten Maßnahmen zur Anwendung bringen 
menge bestimmt, nämlich die Umlaufge- werde, um die StabiJität des österreichischen 
schwindigkeit des Geldes, nicht als konstante Schillings sicherzustellen, (Lebhafter Beifall bel: 
Größe angenommen werden darf, Während der(jVP.) Obwohl ich, Hohes Haus, der Meinung 
die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes mit bin, daß man diesen ZusammenhäI;lgen offen ins 
dem Eintritt der Stabilisierung des Geld- Auge sehen muß, glaube ich, daß im gegen­
wertes infolge Steigerung der Kassenhaltung wärtigen Zeitpunkt zu irgendwelcher Beun­
und Verringerung der Vorräte sinkt, pflegt ruhigung überhaupt kein begründeter Anlaß 
sie im, späteren Konjukturverlauf wieder zu besteht, 
steigen. Es muß also in Betracht gezogen Ich möchte mich hier vor allem mit den 
werden, daß die kompensatorische Wirkung, zur Beurteilung des Realeinkommens wichtigen 
die durch den Rückgang der Umlaufgeschwin- Lebenshaltungskosten beschäftigen, Für diese 
digkeit bei Ausdehnung des Notenumlaufes ist selbstverständlich nicht der einzelne Preis, 
bis jetzt eine Auswirkung der Umlaufmittel- sondern das Preisniveau als ganzes ent­
vermehrung auf die Preise verhindert hat, scheidend, Einzelpreise sind notwendiger­
allmählich nachläßt und dann die Ausweitung weise und immer Schwankungen unterworfen. 
des Geldvolumens verhältnismäßig rasch und In diesen Schwankungen manifestiert' sich 
in annähernd gleichem Ausmaß die Geld- die Reaktionsfähigkeit der Wirtschaft auf 
ausgaben der Wirtschaft erhöht. Änderungen des Angebotes und der N~chfrage. 
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Schwankungen der Preise sind auch Aus- den übrigen Gütern, Qualitätsverbesserungen, 
druck des Fortschrittes. Nur in einer stag- die im Preise keinen Ausdruck gefunden 
nieren den Wirtschaft würden Preise ewig haben, bei den Berechnungen aber ebenfalls 
unverändert bleiben, und eine solche ist zu berücksichtigen wären. 
doch zweifellos nicht das Ziel der modernen Vergleicht man aber die Steigerung der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Lebenshaltungskosten vom September 1953 

Wie hat sich nun das Preisniveau in den bis September 1954 um 2,4 Prozent mit der 
letzten sieben Jahren entwickelt '1 Ich zitiere Entwicklung der Nettota.riflöhne im gleichen 
hier den vom Österreichischen Institut für Zeitraum, so sieht man, daß diese infolge 
Wirtschaftsforschung berechneten Lebens- der Steuersenkung und infolge von Lohn­
haltungskostenindex. Dieser Index, berechnet erhöhungen um 7 Prozent gestiegen sind. 
für eine vierköpfige Arbeiterfamilie in Wien Diese Ziffer enthält noch nicht die inzwischen 
auf der Basis 1938 = 100, ergibt von Ende 1947 durchgeführte Lohnerhöhung in der Textil­
bis Ende 1948 eine Steigerung um 21,2 Prozent, industrie, und sie enthält auch nicht die 
von Ende 1948 bis Ende 1949 eine Steigerung außerhalb des Grundlohnes vorgenommenen 
um 29,4 Prozent, von Ende 1949 bis Ende 1950 Verbesserungen zum Beispiel der Zulagen, 
eine Steigerung um 6,8 Prozent, von Ende 1950 Weihnachtsremunerationen usw., die nament­
bis Ende 1951 eine ~teigerung um 39,1 Prozent. Heh im Jahre 1954 in stärkerem Ausmaß 
Insgesamt beträgt diese Steigerung also von gewährt wurden. Wenn man sich also ohne 
Ende 1947 bis Ende 1951 133 Prozent. Im Berücksichtigung aller dieser Umstände nur 
Jahre 1952, also dem .Jahr der ~tabilisierung, auf die angegebenen Ziffern bezieht, so folgt 
stieg der Index in den ersten sechs Monaten daraus eine Verbesserung des Reallohnes 
110ch leicht an, sank aber im zweiten HaJb- innerhalb eines Jahres um 4,6 Prozent. 
jahr auf einen Stand, der etwas niedriger Auch eine Betrachtung dieser Ziffern recht­
war als zu Anfang des Jahres. Im Jahr 1953 fertigt den Schluß, daß Besorgnisse, betreffend 
lag der Index um etwa 5 Prozent unter dem eine Störung der expansiven Wirtschafts­
Durchschnitt des Jahres 1952. Die Senkung entwicklung von der Preisseite her, sachlich 
der Lebenshaltungskosten war bis zum I unbegründet sind und daß die Beibehaltung 
Juni 1953 besonders ausgeprägt. Im Mai 1953 der bisher verfolgten Linie der Wirtschafts­
erfolgte aUerdings die Vereinheitlichung der und Finanzpolitik gerechtfertigt ist. 
~echselkurse, und im Wi~ter 1953 ka~ es Wenn man aus den im Vorstehenden 
lllfolge der abnormen WItterung zu uber- skizzierten die wirtschaftliche Entwicklung 
saisonmäßigen Steigerungen der Gemüsepreise. bestimmen'den Faktoren einen Schluß ziehen 
Der Index stieg dadurch in der zweiten will so den daß die österreichische Wirt­
J.ahres.hälfte ~ieder an .. Im Jahr 1954 setzte sch~fts- und' Finanzpolitik jetzt die Aufgabe 
f:llCh dles~ Ste:gerung ?IS zum ~onat Februar hat, das erreichte hohe Niveau von Produktion 
fort. SeIt dIeser Zelt allerdmgs geht der d Beschäftigung zu halten für ein kontinu' er-
I d d d .. k d r t' S un , I n ex ~uern zurue un 18g Im ep- liches Wachsen des Nationalproduktes zu 
~ember dIeses Jahres nur noch "?m 2,4 ~rozent sorgen und damit die Voraussetzungen für 
uber de~. Stand von .1953 . .!?lBse Steigerung eine stetige Verbesserung der Lebenshaltung 
geht .. zuru.ck auf FleIsch m~t 1,2. Prozent, aller Schichten der Bevölkerung zu sichern. 
Gemuse mIt 0,5 Prozent, SonstIges mIt 0,7 Pro- ., 
zent, insgesamt 2,4 Prozent. Der Index Es. WIrd s~ch als? unte~. anderem als not-
liegt aber trotz dieser Steigerungen im Ver- wendi!? erweIsen, dIe bewah~t~n ~aßnahmen 
gleich zum Jahr 1953 um 3,3 Prozent unter zur. Forderung der Exp?rttatlgkelt und .zur 
dem Stand vom September 1952. SteIgerung des InvestltlOnsvolumens beIZU­

Während die Entwicklung der Lebenshal­
tungskosten von 1947 bis 1952 eine turbulente 
Aufwärtsentwicklung aufweist, zeigt sie gegen­
über 1952 nicht nur eine Stabilisierung, 
sondern sogar eine Senkung. 

Bei den außerhalb des Lebenshaltungs­
kostenindex befindlichen, insbesondere bei 
den liberalisierten Waren überwiegen die 
Preissenkungen, zum Beispiel bei Südfrüchten, 
Rosinen, Mandeln, Kühlschränken, Kraftfahr­
zeugen usw. Außerdem sind eine Reihe 
von Qualitätsverbesserungen eingetreten, und 
zwar bei Gütern, die im Lebenshaltungs­
kostenindex enthalten sind, und auch bei 

behalten und aus der Steuergesetzgebung 
die leistungshemmenden Bestimmungen auch 
weiterhin schrittweise zu eliminieren. Die 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Kapitalmarktes müssen durch die Schaffung 
der Rekonstruktionsgesetze für die Kredit­
institute und die Erstellung eines Noten­
bankstatutes untermauert werden. Außen­
handelspolitisch muß der Weg der Liberali­
sierung fortgesetzt und ein den berechtigten 
Schutzinteressen der österreichischen Wirt­
schaft Rechnung tragender, aber nicht prohi­
bitiver Zolltarif erstellt werden. 

Die österreichische Wirtschafts- und Finanz­
politik muß in ihren weiteren Maßnahmen 
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aber auch berücksichtigen, daß früher oder 
später wichtige oder vielleicht sogar alle 
westeuropäischen Staaten ihre Währung kon­
vertierbar erklären werden. Obwohl es sich 
hier sicherlich nicht um ein unmittelbar 
bevorstehendes Ereignis handelt, muß bei­
zeiten Vorsorge getroffen werden, da sich 
Österreich im wohlverstanden eigenen Interesse 
einer solchen Entwicklung kaum entziehen 
könnte. Ich glaube aber sagen zu dürfen, 
daß die Voraussetzungen, die wir in Österreich 
dafür bis heute geschaffen haben, vielfach 
schon wesentlich günstiger sind als die in 
anderen, unter vorteilhafteren politischen Be­
dingungen arbeitenden und wirtschaftlich un­
gleich stärkeren Ländern. Es freut mich, 
daß diese Leistungen Österreichs auch im 
Auslande Anerkennung finden. 

Anläßlich der Konferenz der Gouverneure 
der Weltbank in Washington hat der Präsident 
dieses Institutes die Entwicklung in Öster­
reich als beispielgebend herausgestellt. Ich 
glaube, daß wir alle schon mit Rücksicht 
auf die besonderen Bedingungen, unter denen 
das wirtschaftliche Geschehen in Österreich 
abläuft, auf diese Ergebnisse aufrichtig stolz 
sein dürfen. (Beifall bei der Ö V P.) 

Hohes Haus! Es obliegt mir nunmehr 
die Aufgabe, die Regierungsvorlage, betreffend 
das Bundesfinanzgesetz 1955, zu begründen 
und zu erläutern, um deren verfassungs­
mäßige Genehmigung durch das Hohe Haus 
zu erhalten. 

Die ordentliche Gebarung des Bundes­
voranschlages 1955 weist in der Regierungs­
vorlage folgende Schlußziffern aus: Aus­
gaben von 23.043 Millionen Schilling, 
Einnahmen von 22.173 Millionen SchiJIing 
und einen Abgang von 870 Millionen Schilling. 

Daneben sieht die außerordentliche Ge­
barung Ausgaben von 1730 Millionen Schilling 
vor, sodaß sich ein -Gesamtgebarungsabgang 
von 2600 Millionen Schilling ergibt. 

In formeller Hinsicht schließt die Gliederung 
der Haushaltsgebarung des Bundes im Jahre 
1955 in eine ordentliche und außerordentliche 
an jene des Bundesvoranschlages 1954 an. 

Materiell betrachtet weist der Bundes­
voranschlag 1955 gegenüber dem Bundes­
voranschlag 1954 samt Nachtrag eine Aus­
weitung des Ausgabenrahmens der ordent­
lichen Gebarung um 1677 Millionen Schilling 
aus, eine Steigerung der Einnahmen um 
1460 Millionen Schilling und eine Erhöhung 
des Abganges um 217 Millionen Schilling. 
Die verhältnismäßig größte Ausweitung er­
fährt die außerordentliche Gebarung, die von 
1160 Millionen Schilling im Bundesvoranschlag 
1954 um 570 Millionen Schilling auf 1730 Mil­
lionen Schilling im Bundesvoranschlag 1955 
anwächst. 

Hohes Haus! Ich möchte mit allem Nach­
drucke feststellen, daß diese Ausweitung de!:l 
Budgetrahmens eine Folge der günstigen Ent­
faltung der österreichischen Volkswirtschaft 
ist und nicht etwa als Alarmsignal der In­
flation gewertet werden darf. Dies geht 
eindeutig aus der Steigerung der Einnahmen 
hervor, die auf keiner Erhöhung einer öffent­
lichen Abgabe, eines Tarifes eines Bundes­
betriebes oder einer sonstigen staatlichen 
Verwaltungseinnahme oder gar auf einer neu­
eingeführten Einnahme des Bundes beruht, 
sondern ausschließlich in der erhöhten Pro­
duktion, in den vermehrten Umsätzen und 
in dem höheren Beschäftigtenstand der Wirt­
schaft begründet ist. 

Die Steigerung der Erträgnisse der Ein­
nahmen des Bundes gestattet auch die Be­
deckung der Mehrerfordernisse 

a) an Persona1aufwand aus der zweiten 
und dritten Stufe des Nachziehverfahrens 
der Bundesbediensteten, 

b) für das Kulturbudget und 
c) für die Valorisierung der Renten uud 

die 13. Monatsrente der Sozialrentner. 

In diesen Mehrerfordernissen ist die Aus­
weitung des Ausgabenrahmens des Bundes­
voranschlages 1955 gegenüber dem Vorjahr 
auch in der Hauptsache begründet. 

Der Abgang der ordentlichen Gebarung 
des Bundesvoranschlages 1955 mit 870 Mil­
lionen Schilling beträgt etwas über 3,5 v. H. 
des Ausgaben- und Einnahmenrahmens der 
ordentlichen Gebarung. Bei einer vorsichtigen 
Haushaltsführung wird aber eine ordnungs­
mäßige Abwicklung der Bundeshaushalts­
gebarung im Jahre 1955 voll und ganz gewähr­
leistet und eine Beseitigung des Abganges 
in der wirklichen Gebarung ermöglicht werden. 
Die Bundesregierung geht hiebei von der 
Annahme aus, daß bei den Aufwendungen 
für die Arbeitslosenversicherung die veran­
schlagten Ausgabenkredite nicht voll in An­
spruch genommen werden. 

Dem Bundesvoranschlag 1955 ist ein J ahres­
durchschnitts stand von 140.000 unterstützten 
Arbeitslosen zugrunde gelegt. Nach der letzten 
Entwicklung der Arbeitslosenstände im Jahr 
1954 wird für dieses Jahr aber lediglich mit 
einem Jahresdurchschnittsstand von rund 
120.000 gerechnet. In Anbetracht der 
günstigen Produktions- und Absatzverhält­
nisse der österreichischen Wirtschaft sowie 
des für das Jahr 1955 in Aussicht genommenen 
erhöhten Investitionsvolumens des Bundes 
kann jedoch mit einer weiteren Senkung 
des Jahresdurchschnittsstandes der unter­
stützten Arbeitslosen gerechnet werden. Zu 
den geringeren Aufwendungen für die Arbeits-
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IOllenversicherung würden weiters Mehrein­
nahmen aus den Arbeitslosenversicherungs­
beiträgen infolge des erhöhten Beschäftigten­
standes hinzutreten. 

Außerdem hofft die Bundesregierung, daß 
infolge der günstigen wirtschaftlichen Ent­
wicklung Österreichs die öffentlichen Ab­
gaben und die Bundesbetriebe höhere Erträg­
nisse abwerfen werden, als im Bundesvoran­
schlag 1955 vorgesehen ist, sodaß auch von 
dieser Seite mit einer Abdeckung des Ab­
ganges gerechnet werden kann. 

Die Ausgabenkredite 1955 der außerordent­
lichen Gebarung berücksichtigen voll und 
ganz das vom Hohen Haus bereits gebilligte 
langfristige Investitionsprogramm der Bundes­
regierung. Darüber hinaus werden die not­
wendigen Kredite für die Fertigstellung des 
Wiederaufbaues des Operntheateri'l, des Burg­
theaters und des Parlamentsgebäudes, für 
den Aufbau' des Ultra·kurzweUel1l'undfunkes 
und Fernsehrundfunkes, einige kleinere In­
vestitionen der Bundei'lforste und der Donau­
schiffahrt sowie Zuschüsse an den Bundes­
Wobn- und Siedlungsfonds und an den Bundes­
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgesehen. Die 
Finanzierung der außerordentlichen Gebarung 
des Bundeshaushaltes im .Jahre 1955 wird 
durch allfäl1ige Überschüsse der ordentlichen 
Gebarung, durch Kassenbestände und Kredit­
operationen erfolgen. Für die notwendigen 
Kreditoperationen des Bundes im Jahre 1955 
erscheinen die erforderlichen Voraussetzungen 
auf dem allmählich im Aufbau befindlichen 
Kapitalmarkt bereits gegeben. 

Hohes Haus! Die Bundesregierung hat 
sich bei Erstellung des Voranschlages von 
einem sehr kräftigen, wenn auch berechtigten 
Optimismus leiten lassen. Ich möchte jedoch 
im Zusammenhang damit mit allem Nach­
druck feststellen, daß bis auf weiteres eine 
zusätzliche Ausdehnung des Budgetrahmens 
insbesondere auch mit Rücksicht auf die 
beschlossene Vorziehung der dritten Stufe 
des Nachziehverfahrens der Bundes­
bediensteten auf den 1. Juni 1955 nicht 
mehr zu vertreten ist. Daher kann im Jahre 
1955 auch mit keinen nennenswerten Aus­
gabenkreditüberschreitungen mehr gerechnet 
werden. Die Übung, sofort n~wh Beschluß­
fassung über das Bundesfinanzgesetz mit 
Anträgen auf neue Belastungen des Bundes­
haushaltes an das Bundesministerium für 
Finanzen heranzutreten, kann im nächsten 
Jahr nicht weitergeführt werden. Die Aus­
gabenkredite des Bundes sind so reichlich 
vorgesehen, daß alle Ressorts bei einigem 
guten Willen das Auslangen mit den vor­
handenen Mitteln finden können, ja daß 
selbst bei Auftreten neuer unabweislicher 

Mehrerfordernisse durch Rückstellung von 
Kreditteilen vorgesehener Ausgaben die Be­
deckung ermöglicht werden kann. 

Die Gliederung der ordentlichen Gebarung 
des Bundeshaushaltes im Jahre 1955 erfolgt 
wieder nach Personalaufwand und Sachauf­
wand, bd letzterem nach Verwaltungsauf­
wand und Zweckaufwand. Innerhalb des 
Zweckaufwandes wird wieder nach den Ge­
barungsgruppen Anlagen, Förderungsausgaben 
und Aufwandskredite unterschieden. Diese 
Gruppen sind außerdem nach gesetz1ichen 
Verpflichtungen und Ermessenskrediten ge­
ordnet. 

Diese neue Aufgliederung der Gebarung, 
die erstmals im Bundesvoranschlag 1954 zur 
Anwendung gelangte, hat sich durchaus be­
währt und wurde daher in etwas verbesserter 
Form bei der Aufstellung des Bundesvoran­
schlages 1955 wieder verwendet. Dement­
sprechend kann auch in den Erläuterungen 
zum Bundesfinanzgesetz 1955 wieder eine 
Aufgliederung nach den Grundsätzen einer 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gegeben 
werden. 

Auf dem Wege zur Aufstellung einer Ver­
mögensrechnung für die Bundesverwaltung 
wurde in dießem Jahr ein wesentlicher Fort­
schritt erzielt. Das Bundesministerium für 
Finanzen hat in engster Zusammenarbeit 
mit dem Rechnungshof die Richtlinien für 
die Verwaltung der beweglichen Sachen bei 
Bundesdiel1ststellen fertiggestellt. Diese Richt­
linien treten mit 1. Jänner 1955 in Wirk­
samkeit und sehen neben der objektmäßigen 
auch die wertmäßige Erfassung der beweg­
lichen Sachen des Bundesvermögens vor. 
Da die Schulden und Forderungen sowie 
der Wertpapierbesitz des Bundes nach den 
bestehenden Haushaltsvorschriften bereits er­
faßt sind, bliebe für die Aufstellung einer 
Vermögensrechnung des Bundes nur noch 
die Bewertung des unbeweglichen Bundes­
vermögens offen, dessen objektmäßige Er­
fassung in den bereits vorhandenen Liegen­
schaftsrechnungen der Bundesverwaltung 
schon gegeben ist und dessen wertmäßige 
Erfassung noch erfolgen muß. Die Vor­
aussetzungen hiefür hofft das Bundes­
ministerium für Finanzen in gemeinsamer 
Arbeit mit dem Rechnungshof spätestens 
im Jahre 1955 zu schaffen, sodaß voraus­
sichtlich mit Ende 1955 erstmalig die Auf­
stellung einer Vermögensrechnung des Bundes 
möglich sein wird. 

Auch hinsichtlich der übrigen Gebiets­
körperschaften ist ein beachtlicher Erfolg 
auf dem Wege zur Erstellung einer öster­
reichischen Volkseinkommens- und Vermögens­
rechnung erzielt worden. Es sei in diesem 
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Zusammenhang darauf hingewiesen, daß sich 
alle Länder einschließlich Wiens bereit ge­
zeigt haben, bereits das Rechnungsergebnis 
1953 auch in einer den Grundsätzen der 
Volkseinkommensrechnung entsprechenden 
Weise darzustellen. Drei Länder haben dies 
sogar auch hinsichtlich ihrer Gemeinden in 
zusammengefaßten Aufstellungen bereits ge­
tan. Weiters haben sich die Länder bereit 
erklärt, ihren Voranschlägen für das Jahr 
1955 eine Beilage anzuschließen, in der ihr 
Voranschlag der Volkseinkommensrechnung 
entsprechend dargestellt wird. Es besteht 
aber auch die begründete Hoffnung, daß die 
übrigen Gebietskörperschaften dem Bunde 
auf dem von ihm beschrittenen Wege der 
Vermögensrechnung folgen werden. 

Hohes Haus! Die Aufgliederung der Aus­
gabenseite der ordentlichen Gebarung des 
Bundesvoranschlages 1955 nach den einzelnen 
Gebarungsgruppen zeigt folgendes Bild: 

Personalaufwand ...... . 

Sachaufwand untergeteilt 
nach: 
Verwaltungsaufwand .... 
Anlagen: 
a) auf Grund gesetzlicher 

Verpflichtungen ..... . 
b) auf Grund freien Er-

messens ............ . 

Förderungsausgaben : 
a) auf Grund gesetzlicher 

Verpflichtungen ..... . 
b) auf Grund freien Er-

messens ............ . 

Aufwandskredite: 
a) auf Grund gesetzlicher 

Verpflichtungen ..... . 
b) auf Grund freien Er-

messens ............ . 

Millionen Sohilling 

9.883 

582 

123 

1.498 

1 

1.663 

6.543 

2.750 
----

Summe des Sachaufwandes ... 13.160 

Ausgaben-Gesamtsumme ... 23.043 

Diese Aufgliederung zeigt, daß sich gegen­
über dem Vorjahr an der Beweglichkeit 
und an der Möglichkeit einer stärkeren Beein­
flussung des Bundeshaushaltes nichts geändert 
hat. Der Personalaufwand mit seinen 9·9 Mil­
liarden Schilling stellt eine mehr oder weniger 
konstante Größe dar. Rechnet man hiezu 
noch die Ausgaben des Sachaufwandes, die 
auf gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes 
beruhen und die Höhe von 6·7 Milliarden 
Schilling erreichen, so kommt man zu einem 
Betrag von 16'6 Milliarden Schilling, also 

wieder fast 75 Prozent der gesamten Aus­
gabenkredite der ordentlichen Gebarung, die 
einer Beeinflussung durch die Haushalts­
verwaltung des Bundes al1ein entzogen sind. 

Der Persona1aufwand von 9883 MiJIioncll 
Schilling betrifft mit 6481 Millionen Schilling 
den Aktivitätsaufwand und mit 3402 Millionen 
Schilling den Pensionsaufwand. Der für das 
Jahr 1955 vorgesehene Stand an Aktiv­
bediensteten in der Höhe von rund 271.000 
Bediensteten übersteigt den Stand des Vor­
jahres um rund 7000 Bedienstete. Die Dienst­
posten für die pragmatischen Bediensteten 
und systemisierten Vertragsbediensteten er­
fuhren eine Erhöhung um rund 2000 Posten, 
während sich die Anzahl der nichtsystemi­
sierten Vertrags bediensteten um rund 5000 Be­
dienstete steigerte. 

In den zusätzlichen 7000 Bediensteten sind 
allerdings auch 4400 Bedienstete des Wild­
bachverbauungsdienstes enthalten, die schon 
bisher in Verwendung gestanden sind, über 
deren Dienstverhältnis zum Bund jedoch erst 
Klarheit geschaffen werden konnte, sodaß 
sie im Budget 1955 erstmalig als Bundes­
bedienstete erfaßt sind. Es ergibt sich also 
eine tatsächliche Erhöhung der Zahl der 
Bediensteten um rund 2600 Personen. 

Diese Erhöhungen verteilen sich im wesent­
lichen auf folgende Ressorts: Im Bereiche des 
Bundesministeriums für Unterricht war eine 
Erhöhung des Personalstandes an Hochschulen, 
Kunstakademien und mittleren Lehranstalten 
um rund 1000 Personen im Zusammenhang 
mit der vom Nationalrat gewünschten För­
derung von Wissenschaft und Kunst einer­
seits und mit der Erhöhung der Anzahl der 
Schüler an Mittelschulen anderseits erforder­
lieh; im Bereiche des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung eine Erhöhung um 
rund 100 Personen im Hinblick auf die Jugend­
einstellung ; im Bereiche des Bundesmini­
steriums für Finanzen eine Erhöhung um 
450 Personen zur Intensivierung der Steuer­
aufbringung; im Bereiche des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
eine Erhöhung um rund 200 Bedienstete 
für Lawinenforschung, Lawinenverbauung und 
Aufforstung; im Bereiche des Bundesministe­
riums für Handel und Wiederaufbau eine 
Erhöhung um rund 200 Personen im Zusam­
menhang mit der Erhöhung der Straßen- und 
Hochbautätigkeit, im Bereiche der Post- und 
Telegraphenanstalt eine Erhöhung um 640 
Urlaubs- und Krankenersatzkräfte. 

Die angeführten Daten zeigen, daß es sich 
dabei um Personalvermehrungen handelt, die 
auf Grund der wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung nicht vermieden werden konnten. 
Da diese Personalvermehrungen zum Teil 
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bereits im laufenden Budget jahr durch Mi­
nisterratsbeschlüsse bewilligt werden mußten, 
kann auch die im Bundesfinanzgesetz 1954 
vorgenommene 5 prozentige Verminderung des 
Personalaufwandes, wie aus den bisher bereits 
vorliegenden Gebarungserfolgen ersichtlich ist, 
trotz der Bemühungen des Bundeskanzler­
amtes und des Bundesministeriums für Fi­
nanzen nicht erreicht werden. 

Hohes Haus! Ich kann mich mit dieser 
bedauerlichen Feststellung nicht begnügen. 
Wenn auch zugegeben werden muß, daß 
der Bundesverwaltung immer wieder neue 
Aufgaben gestellt werden und daß sich die 
Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung viel­
fach komplizierter gestaltet, so kann dennoch 
kein Zweifel bestehen, daß in vielen Zweigen 
der Bundesverwaltung immer noch Bedienstete 
verwendet und bezahlt werden, deren Arbeits­
kraft nicht -voll ausgelastet wird. Ich muß 
daher bei diesem Anlaß neuerlich alle ver­
antwortlichen Funktionäre der Verwaltung 
bitten, die Bemühungen des Bundeskanzler­
amtes und des Bundesministeriums für Finan­
zen auf Anpassung der Bedienstetenstände an 
die tatsächlichen Verwaltungserfordernisse 
rückhaltlos zu unterstützen, um bei der 
Hereinbringung des Ersparungsabstriches des 
Bundesvoranschlages 1955 bessere Erfolge er­
zielen zu können, als es in den letzten Jahren 
der Fall war. 

Der Stand der Aktivbediensteten des Bundes 
im Jahre 1955 gliedert sich in 181.000 pragma­
tische Bedienstete, 39.000 systemisierte Ver­
tragsbedienstete, 51.000 nichtsystemisierte Ver­
tragsbedienstete. 

Von den Aktivbediensteten entfallen 141.000 
Bedienstete auf die Hoheitsverwaltung, 2000 
Bedienstete auf die Monopole, 50.000 Be­
dienstete auf die Bundesbetriebe, 78.000 Be­
dienstete auf die Bundesbahnen. 

Diesen Aktivständen stehen an Pensionisten 
des Bundes, das sind die Bezieher von Ruhe­
und Versorgungsgenüssen und die Provisionisten 
einzelner Betriebe, 71.700 Pensionisten der 
Hoheitsverwaltung, 2400 Pensionisten der 
Monopole, 27.500 Pensionisten der Bundes­
betriebe, 87.800 Pensionisten der Bundes­
bahnen, zusammen 189.400 Pensionisten des 
Bundes gegenüber. Zu diesen Pensionisten 
treten noch rund 9600 Empfänger von außer­
ordentlichen Versorgungsgenüssen. 

Der Stand der Pensionsparteien hat sich 
daher gegenüber dem Vorjahre um rund 400 
vermindert. 

Der Stand der Empfänger von außer­
ordentlichen Versorgungsgenüssen erhöhte sich 
gegenüber dem Vorjahre um rund 3800. 
Diese Erhöhung ist im wesentlichen auf einen 

größeren Anfall von außerordentlichen Ver­
sorgungsgenüssen nach dem Bonner Regie­
rungsabkommen zurückzuführen, als bei der 
Erstellung des Bundesvoranschlages 1954 an­
genommen worden war. 

Bei der Besprechung des Personalaufwandes 
erscheint schließlich noch die Feststellung 
erforderlich, daß die Kredite des Personal­
aufwandes des Bundesvoranschlages 1955 die 
V orverlegung der restlichen dritten Stufc 
des Nachziehverfahrens der Bundesbedien­
steten vom 1. Dezember 1955 auf den 1. Juni 
1955 nicht berücksichtigen. Die Bedeckung 
für die sich daraus ergebenden Mehrerforder­
nisse des Bundeshaushaltes im Jahre 1955 
hofft die Bundesregierung in Mehrerträgnissen 
der öffentlichen Abgaben zu finden. Hiefür 
spricht auch die berechtigte Annahme, dar.~ 
die vorzeitig zur Auszahlung gelangenden 
erhöhten Bezüge der Wirtschaft durch den 
Ankauf von Konsumgütern im vollen Um­
fang und umgehend zufließen und zu ent­
sprechenden Mehrerträgnissen an öffentlichell 
Abgaben führen werden. 

Der Verwaltungsaufwand, der im wesent­
lichen nur mehr bei der Hoheitsverwaltung 
gegeben ist, erfordert nach dem Bundes­
voranschlag 1955 einen Betrag von 580 Mil­
lionen Schilling, das sind um 309 Millionen 
SchiJ1ing weniger als im V orj ahre. Diese 
Verringerung ist jedoch nur darauf zurück­
zuführen, daß Kredite der Monopole, Bundes­
betriebe und Bundesbahnen in der Höhe von 
365 Millionen Schilling einem Vorschlag 
des Rechnungshofes entsprechend in die Ge­
barungsgruppe Aufwandskredite überstellt 
wurden, welcher Gruppe sie ihrem Wesen 
nach mit mehr Berechtigung zuzuordnen sind 
als der des Verwaltungsaufwandes, in die sie 
bisher eingeordnet waren. Es handelt sich 
nämlich bei diesen Krediten um Betriebs­
erfordernisse und nicht um Erfordernisse einer 
Verwaltung. Der Verwaltungsaufwand hat 
sich daher unter Berücksichtigung dieser 
Überstellung gegenüber dem Vorjahr um 
56 Millionen Schilling erhöht. 

Die Kredite der ordentlichen Gebarung 
des Bundesvoranschlages 1955 für Anlagen 
der Bundesverwaltung in der Höhe von 
1621 Millionen Schilling erfuhren gegenüber 
dem Vorjahre eine Erhöhung um 246 Mil­
lionen Schilling. 

Die Förderungskredite des Bundes-
voranschlages 1955 in einer Höhe von 1664 Mil­
lionen Schilling erfuhren gegenüber dem Vor­
jahre eine Verringerung um 100 Millionen 
Schi1ling, die ausschließlich auf dem Gebiete 
der Preisstützungen liegt. Waren im Bundes­
voranschlag 1954 noch 1117 Millionen Schilling 
für Preisstützullgen. vorgesehen, so konnte die 
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Vorsorge dafür im Bundesvoranschlag 1955 
auf 813 Millionen Schilling eingeschränkt 
werden, was in erster Linie durch ein Sinken 
der Weltmarktpreise für das eingeführte Brot­
und Futtergetreide und das Auflassen der 
Ölkuchenstützung ermöglicht wurde. 

Die Aufwandskredite, aus welchen die Er­
fordernisse des Zweckaufwandes der Hoheits­
verwaltung und die Betriebserfordernisse der 
Monopole, Bundesbetriebe und Bundesbahnen 
bestritten werden, sind im Bundesvoranschlag 
1955 mit 9·3 Milliarden Schilling vorgesehen; 
dies bedeutet gegenüber dem ,Vorjahr eine 
Erhöhung um 701 Millionen Schilling, wovon 
- wie bereits erwähnt - ein Betrag von 
365 Millionen Schilling auf eine Überstellung 
von Krediten der Gebarungsgruppe Ver­
waltungsaufwand zur Gebarungsgruppe Auf­
wandskredite zurückzuführen ist. Die eigent­
liche Erhöhung dieser Gebarungsgruppe be­
trägt sohin nur 336 Millionen Schilling. In 
diese Gebarungsgruppe ist bis auf die Anlage­
verpflichtung nach dem Elektrizitätsförde­
rungsgesetz und einige sonstige kleinere Kredite 
die Gebarungsgruppe Gesetzliche Verpflich­
tungen des BundesvoranschJages 1954 ein­
bezogen worden. 

Stellt man die Entwicklung der einzelnen 
Gebarungsgruppen des Bundesvoranschlages 
1955 gegenüber dem Bundesvoranschlag 1954 
in Hundertsätzen dar und läßt man hiebei die 
ÜbersteIlung von Krediten des Verwaltungs­
aufwandes auf die Aufwandskredite außer 
Betracht, so zeigt sich fo1gendes Bild: 

Personalaufwand ...... + 13·0 Prozent 
Verwaltungsaufwand ... + 6·3 Prozent 
Anlagen .............. + 17·9 Prozent 
Förderungsausgaben ... - 5·7 Prozent 
Aufwandskredite . . . . . .. + 4·0 Prozent 
Bei den Kapiteln der Hoheitsverwaltung : 

Bundespräsident und Präsidentschaftskanzlei, 
Organe der Bundesgesetzgebung, Gerichte des 
öffentlichen Rechtes, Rechnungshof, Pensio­
nen, Bundeskanzleramt, Äußeres, Inneres, 
Justiz, Finanzverwaltung, Postsparkassenamt 
haben sich keine nennenswerten Änderungen 
in der Veranschlagung der Ausgabenkredite 
gegenüber dem Vorjahre ergeben, wenn von 
der Auswirkung der zweiten und dritten 
Stufe des Nachziehverfahrens bei den Bundes­
bediensteten abgesehen wird. 

Die Erfordernisse für die Staatsschuld im 
Bundesvoranschlag 1955 weisen gegenüber 
dem Vorjahre eine Verminderung um 123 Mil­
lionen Schi11ing aus. Diese günstige Ent­
wicklung ist gleichfalls eine Folge der Stabi­
lisierungspolitik. Die starke Inanspruchnahme 
des Bundeshaushaltes für die Tilgung und 
Verzinsung von Schatzscheinen, deren Be­
gebung in früheren Jahren zur Finanzierung 

der Investitionen des Bundes erfolgen mußte, 
soweit keine Überschüsse des ordentlichen 
Haushaltes, Hilfskontenfreigaben oder Kassen­
bestände zur Verfügung standen, konnte 
wesentlich abgebaut werden. Das Erfordernis 
für die Schatzscheingebarung sinkt von 244 Mil­
lionen Schilling im Bundesvoranschlag 1954 
auf 96 Mi1lionen Schilling im Bundesvor­
anschlag 1955, das ist um 148 Millionen Schil­
ling. Dieser Ausgabenverminderung der Staats­
schuld stehen allerdings kleinere Vermehrungen 
aus dem Zinsenerfordernis der im Jahre 1954 
begebenen Post- und Bahnanleihe sowie der 
Bundesschuldverschreibungen, die aus Anlaß 
des Entschädigungsgesetzes für verstaatlichte 
Betriebe begeben werden, gegenüber. Diese 
Umschichtung innerhalb der Staatsschuld trägt 
auch dem volkswirtschaftlich anerkannten 
Grundsatz, langfristige Investitionen durch 
langfristige Kredite zu bedecken", Rechnung. 

Beim Kapitel Finanzausgleich sind ledig­
lich jene Zuwendungen des Bundes an die 
übrigen Gebietskörperschaften vorgesehen, die 
nicht auf der Abgabenteilung beruhen. Die 
im Kapitel Finanzausgleich vorgesehenen 
Zuwendungen des Bundes an die übrigen 
Gebietskörperschaften erfuhren im Bundes­
voranschlag 1955 eine Erhöhung um 21 Mil­
lionen Schilling gegenüber dem Vorjahr. Diese 
Erhöhung betrifft mit rund 12 Mil1ionen 
Schilling den Ertragsanteilekopfquoten­
ausgleich für die finanz schwachen Länder 
und mit 9 Millionen Schilling die Vorsorge 
für die restlichen Leistungen des Bundes zur 
Förderung der Behebung von Schäden durch 
Unwetterkatastrophen. 

Bei der Veranschlagung des Unterrichts­
budgets wurde der Entschließung des National· 
rates über die Erhöhung des Kulturbudgets 
um 150 Millionen Schilling voll und ganz 
Rechnung getragen. Von diesem Betrag wur­
den rund 15 Millionen Schilling für Posten­
vermehrungen insbesondere bei den Hoch­
schulen, aber auch bei den wissenschaftlichen 
Anstalten und der Kunstverwaltung ver­
wendet. Um den Rest von 135 Mi1lionen 
Schilling und um noch weitere 4 Millionen 
Schilling wurde der Sachaufwand erhöht. 
Von diesen 139 Mi1lionen Schilling entfallen 
auf die Hochschulen und wissenschaftHchen 
Anstalten 51 Millionen Schi11ing, auf das 
mittlere und niedere Schulwesen 46 Millionen 
Schilling und auf die Kunst und Volksbildung 
37 Millionen Schilling. Der Rest von rund 
5 Millionen Schilling dient im wesentlichen 
der Erhöhung der Jugend- und Sportför­
derungskredite. 

Insbesondere möchte ich erwähnen, daß 
zu Lasten des Kulturbudgets an den wissen­
schaftlichen Hochschulen 28 neue Lehrkanzeln 
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eingerichtet und 18 außerordentliche Lehr­
kanzeln in ordentJiche Lehrkanzeln umge­
wandelt werden sollen. Die Dienstposten 
für Assistenten wurden im Interesse der 
Förderung des akademischen Nachwuchses 
von 602 auf 757, also um rund 25 Prozent 
erhöht. Außerdem wurden die Posten für das 
übrige wissenschaftliche Personal wesentlich 
vermehrt. An den Mittelschulen wurden 
wegen der Erhöhung der Schüler- und Klassen­
zahlen 610 neue Dienstposten für Mittelschul­
lehrer geschaffen. Auch die Zahl der Dienst­
posten an den Kunstakademien und Museen 
wurde erhöht. 

Ferner ist es nunmehr auch möglich, die 
ordentlichen und außerordentlichen Dotationen 
und Förderungen an den wissenschaftlichen 
Hochschulen entsprechend den Wünschen der 
Hochschulen zu erhöhen. Die Vermehrung 
uer Sachkredite für die Mittelschulen wird 
insbesondere dazu dienen, neue Anstalts· 
gebäude modern einzurichten und die Ein­
richtungen der bestehenden zu verbessern. 
Für die Subventionierung der Volksbildung 
sind vielfachen Wünschen entsprechend rund 
9·5 Millionen Schilling vorgesehen. Für die 
li'örderung der Privat-, Landes- und Gemeinde­
theater ist ein Kredit von 10 Millionen Schilling 
veranschlagt. Auch die Kredite für die Kunst­
akademien und für Förderungsmaßnahmen für 
Künstler und Schriftsteller wurden wesentlich 
erhöht. 

Hohes Haus! Ich bin mir bewußt, daß mit 
dieser erfreulichen Ver besserung des öster­
reichischen Kulturbudgets noch nicht aBe 
berechtigten Forderungen und Wünsche erfüllt 
werden konnten. In Anbetracht der großen 
übrigen Mehransprüche an den Bundeshaus­
halt im Jahre 1955 muß jedoch diese Ver­
besserung als ein großer Erfolg angesehen 
werden. 

Hohes Haus! Ich bitte versichert zu sein, 
daß ich auch in Zukunft um eine bessere 
Dotierung des österreichischen Kulturbudgets 
bemüht sein werde, denn ich bin voll und ganz 
überzeugt, daß Unterricht, Forschung und 
Kunst nicht nur die Voraussetzung für einen 
kulturellen, sondern letzten Endes auch die 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Wieder­
aufstieg eines Staates sind. (Lebhafter Beifall 
bei der Volkspartei.) 

Für die soziale Verwaltung erreicht der 
Gesamtaufwand in der ordentlichen Gebarung 
im Bundesvoranschlag 1955 die Höhe von 
3926 Millionen Schilling, das sind rund 27 Pro­
zent der Gesamtausgabenkredite der ordent­
lichen Gebarung der Hoheitsverwaltung. Diese 
beträchtliche Steigerung des Aufwandes ist 
in erster Linie auf die bedeutende Erhöhung 
der Leistungen des Bundes in der Renten­
versicherung zurückzuführen, die durch die 

Entnivellierung und Valorisierung der Alters­
renten in der Pensionsversicherung der An­
gestellten, Arbeiter und Bergarbeiter sowie 
durch die Auszahlung einer 13. Rente not. 
wendig wurde. Darüber hinaus mußte jedoch 
auch für die Gewährung einer 13. Monatsrente 
für die vom Bund betreuten Rentner der 
Kriegsopferversorgung, der Opferfürsorge und 
der Kleinrentnerfürsorge vorgesorgt werden. 
Hiezu kommt noch eine wesentlich vermehrte 
Leistung des Bundes für die Krankenversiche­
rung der Kriegshinterbliebenen. 

Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues 
ist im Bundesvoranschlag 1955 in der ordent­
lichen Gebarung ein Zuschuß aus Bundes­
mitteln in der Höhe von 45 Millionen Schilling 
und in der außerordentlichen Gebarung ein 
solcher von 55 Millionen Schilling vorgesehen. 

Ich möchte aber bei Besprechung des 
Aufwandes für die soziale Verwaltung die 
Aufmerksamkeit des Hohen Hauses auf einen 
Sektor lenken, dessen finanzielle Gebarung 
mir nicht nur vom Standpunkt der Staats­
finanzen, sondern auch vom Standpunkt der 
gesamten österreichischen Volkswirtschaft als 
außerordentlich bedenklich erscheint. Es ist 
dies die Gebarung der Arbeitslosenversicherung. 
Gegenwärtig werden nur zirka 50 Prozent 
des Aufwandes durch die Beiträge der Arbeit­
geber und Arbeitnehmer gedeckt. So beträgt 
auf Grund der Gebarungsergebnisse der 
Jahre 1949 bis 1953 und der Voranschläge 
für die Jahre 1954 und 1955 die Differenz 
zwischen den Ausgaben und den Beitrags­
einnahmen insgesamt rund 2·4 Milliarden 
Schilling, die aus öffentlichen Mitteln für diesen 
Zweig der Sozialversicherung zugeschossen 
werden müssen, und dies bei einer außerordent­
lich guten Beschäftigungslage. Ich will mich 
bei dieser Gelegenheit nicht in Erörterungen 
über die Ursachen dieses vom Gesichtspunkte 
einer gesunden Volkswirtschaft ungerecht­
fertigten Mißverhältnisses einlassen; ich fühle 
mich jedoch verpflichtet, auf die Notwendig­
keit hinzuweisen, an die Lösung dieses Problems 
heranzutreten. 

Das Kapitel Kassenverwaltung weist im 
Bundesvoranschlag 1955 Ausgabenkredite von 
1241 Millionen Schilling aus, das ist um 
190 Millionen Schilling weniger als im Bundes­
voranschlag 1954. Die Verminderung betrifft 
in der Hauptsache die Preisstützungen, deren 
Erfordernis, wie bereits erwähnt, von 1117 Mil­
lionen Schilling auf 813 Millionen Schilling 
gesenkt werden konnte. 

An Preisstützungen sind im Bundesvor­
anschlag 1955 vorgesehen: 

353 Millionen Schilling für 700.000 t Brot­
getreide aus der Inlandsaufbringung und aus 
der Einfuhr, 
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240 Millionen Schilling für 1200 Mi1lionen 
Liter Milch, 

113 Millionen Schilling für 330.000 t Futter­
getreide, 

107 Millionen Schilling für 345.000 t Dünge­
mittel. 

Für das Kapitel Landwirtschaft ist im 
Bundesvoranschlag 1955 ein Ausgabenbetrag 
von 582 Millionen SchiHing vorgesehen, das 
ist um 75 Millionen Schilling mehr als im 
Bundesvoranschlag 1954. Von der Ausgaben­
erhöhung entfallen 30 Millionen Schilling 
auf die Mehrerfordernisse des Personal­
aufwandes und 45 Millionen Schilling auf den 
Sachallfwand. Die Erhöhung des Sach­
aufwandes kommt vor allem dem land- und 
fOfstwirtschaftlichen Bildungswesen und· den 
l'örderungsmaßnahmen für die Land- und 
Forstwirtschaft zugute. Unter den verstärkt 
vorgesehenen Förderungsmaßnahmen sind die 
sozialpolitischen Maßnahmen für land- und 
forstwirtschaftliche Dienstnehmer, die Förde­
rung des Wein-, Obst-, Gemüse- und Garten­
baues und der Wildbach- und Lawinen­
verbauung vorgesehen. 

Der Ausgestaltung des land- und forstwirt­
sch9Jftlichen Bildungswesens kommt für die 
Produktionssteigerung der Land- und Forst­
wirtschaft größte Bedeutung zu. Der Über­
gang zu moderneren und besseren Produktions­
methoden wird zum Großteil nur über einen 
besser und moderner ausgebildeten Nachwuchs 
in der Land- und Forstwirtschaft zu erzielen 
sein. Die Verstärkung der sozialpolitischen 
Maßnahmen für land- und forstwirtschaftliche 
Dienstnehmer erwies sich vor allem im Hin­
blick auf die neuerlich zunehmende Land­
flucht als notwendig. Die Förderung des 
Wein-, Obst-, Gemüse- und Gartenbaues soll 
vor allem dem landwirtschaftlichen Klein­
besitz zugute kommen und durch verbesserte 
Produktions- und Absatzbedingungen den 
Lebensstandard dieses Personenkreises heben 
und sichern. 

Erhöhte Förderungskredite stehen noch für 
die Besitzfestigung, für die Güterwege, für 
den Transportkostenzuschuß an Gebirgsbauern 
und für den Bergbauernhilfsfonds zur Ver­
fügung, Kredite, die den unter schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen arbeitenden 
Bergbauern zugute kommen. 

Die großen Hochwasser- und Lawinen­
schäden dieses Jahres haben die Bun<:ies­
regierung veranlaßt, auf wasserbaulichem Ge­
biete und auf dem Gebiete der Lawinenschutz­
bauten erhöhte Anstrengungen zu unter­
nehmen, um diese Schäden in Hinkunft auf 
ein erträgliches Mindestmaß zu beschränken. 
Die im Jahre 1954 eingetretenen Schäden 
betrafen nicht nur die Landwirtschaft und die 

gewerbliche Wirtschaft sowie Anlagen der 
Länder und Gemeinden, sondern auch in 
großem Umfange Anlagen der Bundesverwa.l­
tung. 

An den vom Bunde erhaltenen Straßen 
und Brücken ergaben sich Schäden, deren 
Behebung im Jahre 1954 allein einen Betrag 
von 17·2 Millionen Schilling erfordert. Die 
Behebung der Schäden der der Hoheits­
verwaltung des Bundes dienenden Gebäude er­
heischt einen Betrag von 3·5 Millionen Schilling. 
Die Beseitigung der Schäden an den vom Bund 
zu betreuenden Wasserregulierungsbauten 
macht einen Betrag von 10·2 Millionen Schilling 
notwendig. 

Aber auch die Betriebe des Bundes er­
fuhren starke Beschädigungen ihrer Anlagen. 
Bei den Österreichischen Bundesbahnen ergab 
sich ein Schadenserfordernis von 14 Millionen 
Schilling, bei der Post- und Telegraphen­
anstalt ein solches von 2·1 Millionen Schilling. 
bei den Bundesforsten ein solches von 6·6 Mil­
lionen Schilling und bei der Österreichischen 
Tabakregie ,ein solches von 7·5 Millionen 
Schilling. Für den Bund ergab sich sohin 
ein Gesamtschaden von 61 Millionen Schilling. 

Bei dieser Sachlage kann wohl mit Recht 
verlangt werden, daß die übrigen von Hoch­
wasserschäden betroffenen Gebietskörper­
schaften für die Beseitigung der an ihren An­
lagen eingetretenen Schäden selbst aufkommen. 
Dieses Verlangen erscheint auch noch dadurch 
gerechtfertigt, daß der geltende und der für 
das nächste Jahr in Aussicht genommene 
Finanzausgleich für die Länder und Gemeinden 
wesentlich günstiger ist als für den Bund. 

Der Bund muß ferner im verstärkten Ausmaß 
für die Lawinenforschung, für die Lawinen­
verhauung und die Verbauung der Wildbäche 
aufkommen. Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft hat ein mehrjähriges, 
auf den letzten Ergebnissen der Forschung 
beruhendes Verbauungsprogramm ausge­
arbeitet, das einen jährlichen Aufwand von 
60 bis 70 Millionen Schilling erfordert. 

In Befolgung dieses Programmes wurde 
bereits in diesem Jahre das Programm der 
Wildbach- und Lawinenverbauung von 49 Mil­
lionen Schilling um 21 Millionen Schilling 
auf 70 Millionen Schilling erhöht. Ebenso 
wurde für das Jahr 1955 ein erhöhtes Programm 
von 61 Millionen Schilling vorgesehen, das 
eine Ausweitung auf 70 Millionen Schilling 
erfahren soll, wenn es die Haushaltslage des 
Bundes im Jahres 1955 gestattet. Im Zu­
sammenhang damit wurden aber auch die 
Kredite für die vom Handelsressort betreuten 
Wasserschutzbauten erhöht, die im Bundes­
voranschlag 1955 mit 55 Millionen Schilling 
gegenüber 38 Millionen Schilling im Bundes-
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voranschlag 1954 veranschlagt wurden. Da­
neben wurde noch der vom Bund für die 
Donauhochwasserschutzkonkurrenz zu leisten­
de Beitrag von 1·5 Millionen Schilling im 
Bundesvoranschlag 1954 auf 2·1 Millionen 
Schilling im Bundesvoranschlag 1955 erhöht. 

Im Kapitel Handel, Gewerbe und Indu­
strie sind im Bundesvoranschlag 1955 Aus­
gabenkredite in der Höhe von 218 Millionen 
Schilling vorgesehen, das ist um 37 Millionen 
Schilling mehr als im Bundesvoranschlag 1955. 
Von der Ausgabenerhöhung entfallen 28 Mil­
lionen Schilling auf den Sachaufwand, die in 
der Hauptsache einer vermehrten Export­
förderung, einer verstärkten Förderung des 
Fremdenverkehrs und der sonstigen gewerb­
lichen Wirtschaft zugute kommen. Die ver­
stärkte Förderung des Fremdenverkehres und 
der übrigen gewerblichen Wirtschaft soll vor 
allem helfen, dem Klein- und Mittelbetrieb 
bessere Existenzbedingungen zu schaffen. 

Eine beachtliche Ausweitung der Ausgaben­
kredite zeigt das Kapitel Bauten des Bundes­
voranschlages 1955. Es weist für das Jahr 1955 
in der ordentlichen Gebarung einen Ausgaben­
betrag von 1104 Millionen Schilling und in 
der außerordentlichen Gebarung einen solchen 
von 511 Millionen Schilling aus, das ist um 
215 Millionen Schilling beziehungsweise um 
345 Millionen Schilling mehr als im Bundes­
voranschlag 1954. 

Die Ausgabensteigerung der ordentlichen 
Gebarung betrifft mit 135 Millionen SchiJling 
den Straßenbau, mit 22 Millionen Schilling 
den Hochbau, mit 52 Millionen Schilling 
die Gebäudeerhaltung und mit 17 Millionen 
Schilling den Wasserbau. 

Eine Ausgabenverminderung ergab sich bei 
der Instandsetzung kriegsbeschädigter Ge­
häude. 

Für den Bundes-Wohnhaus-Wiederaufbau­
fonds ist in der ordentlichen Gebarung ein 
Bundeszuschuß von 45 Millionen Schilling 
und in der außerordentlichen Gebarung ein 
Rolcher von 55 Millionen Schilling vorgesehen. 

Für die Bundesstraßen sind in der ordent­
lichen Gebarung 570 Millionen SchilJing und 
in der außerordentlichen Gebarung für den 
Ausbau der Autobahn 450 MiHionen Schil1ing 
vorgesehen. Damit hat der Aufwand für den 
Straßenbau erstmalig die Milliardengrenze 
überschritten. 

Die Erhöhung der Bautenkredite für Hoch­
bau und Gebäudeerhaltung war notwendig, 
weil die Unterbringung der Ämter und Schulen 
Rich in steigendem Maße verbesserungsbedürftig 
erwies. 

Im Zusammenhange mit dem erhöhten 
Kulturbudget erfuhren die Baukredite für 

Neubauten der Unterrichtsverwaltung eine 
Erhöhung um 16 Millionen Schilling. ]für 
Neubauten, die der Gendarmerie, Bundes­
poJizei und der Finanzverwaltung als Amts­
gebäude dienen sollen, wurden um 4 Millionen 
Schilling und für sonstige Bauten um weitere 
4 Yz Millionen SchiJling mehr in den Bundes­
voranschlag 1955 eingestellt, als im Bundes­
voranschlag 1954 vorgesehen war. Eine größere 
Steigerung als die Neubaukredite erfuhren 
die Gebäudeerhaltungskredite, da die substanz­
erhaltenden Kredite den Vorrang gegenüber 
den Krediten für Neubauten genießen müssen, 
insbesondere dann, wenn der Erhaltungs­
und Erneuerungsbedarf so stark angewachsen 
ist, wie dies bei den Bundesgebäuden der 
Fall ist. 

Das Kapitel Verkehr des Bundesvor­
anschlages 1955 weist eine Ausgabensumme 
von 98 Millionen Schilling aus, das ist um 
34 Millionen Schilling mehr als im Bundes­
voranschlag 1954. Die Ausgabenerhöhung 
betrifft mit 9 Millionen Schilling die Zivil­
luftfahrt und mit 12 Millionen Schilling die 
Schiffahrt, für die in der außerordentlichen 
Gebarung noch weitere 13 Millionen SchilJing 
für den Bau von Donauschiffen zur Verfügung 
stehen. 

Der Bundesvoranschlag 1955 sieht im Kapitel 
Übergangsmaßnahmen Ausgaben von 
1409 Millionen Schilling vor, das ist um 
130 Millionen Schil1ing weniger als im Bundes­
voranschlag 1954. Die Ausgabenverminderung 
ist darauf zurückzuführen, daß im Bundes­
voranschlag 1955 erstmalig weder Besatzungs­
kosten noch Restzahlungen für Besatzungs­
kosten aus Vorjahren veranschlagt worden 
sind. 

Für die in Aussicht genommenen, vom 
Bunde zu leistenden Vergütungen und Ent­
schädigungen im Zusammenhange mit der 
Besatzung fehlen noch die gesetzlichen Voraus­
setzungen, sodaß im Bundesvoranschlag 1955 
hiefür noch keine Kreditbeträge vorgesehen 
werden konnten. 

Die Erhöhung der Ausgabenkredite für 
Kinderbeihilfen um 80 Millionen Schilling 
ist weniger auf einen größeren Kinderreichtum 
der Dienstnehmer zurückzuführen als auf 
einen größeren Kreis von Dienstnehmern 
mit Kindern. Es kann insbesondere in den 
westlichen Bundesländern ein beträchtlicher 
Zuwachs von Dienstnehmern, die früher selb­
ständig wirtschaftlich tätig waren, beobachtet 
werden. 

Die Ausgaben und die Einnahmen der 
Monopole des Bundes weisen im Bundes­
voranschlag 1955 gegenüber dem Bundes­
voranschlag 1954 keine nennenswerten Ver­
änderungen auf. Alle drei Monopole sind 
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aktiv. Sie werfen allerdingH llur den be­
sc1;teidenen Reinertrag von 167 Millionen 
Schilling ab. Von den drei Monopolen wirft 
zwar das Branntweinmonopol den höchsten 
Ertrag mit 110 Millionen Schilling ab, doch 
ist gerade dieses am meisten reformbedürftig, 
da es in den letzten Jahren weniger eine 
Einrichtung des Staates zur Erzielung größt­
möglicher Einnahmen, sondern mehr eine 
Einrichtung für die Spriterzeuger zur Sicherung 
des Absatzes ihrer Produktion war. 

Auch hinsichtlich der Ausgahen- und Ein­
nahmenseite der im Kapitel 28 zusammen­
gefaßten Bundesbetriebe ist nichts Besonderes 
zu berichten. Von den 10 dort erfaßten 
Bundesbetrieben sind 8 aktiv und 2 passiv. 
Zu den Betrieben mit einem Abgang gehören 
die Post- und Telegraphenanstalt sowie die 
Bundestheater. Die Post- und Telegraphen­
anstalt weist einen Abgang von über 200 Mil­
lionen Schilling, die Bundestheater einen 
solchen von 67 Millionen Schilling aus. 

Von den. Bundesbetrieben erhalten aus der 
außerordentlichen Gebarung zusätzliche Kre­
dite die Post- und Telegraphenanstalt in der 
Höhe von 377 Millionen Schilling, die Bundes­
forste in der Höhe von 25 MiHionen SchiUing, 
und die Bundestheater in der Höhe von 
66 Millionen Schilling. 

Die Kredite der Post- und Telegraphen­
anstalt aus der außerordentlichen Gebarung 
dienen der weiteren Vollautomatisierung des 
österreichischen Fernsprechwesens, dem Aus­
bau des Ultrakurzwellenrundfunkes und des 
Fernsehrundfunkes. 

Die außerordentlichen Kredite der Bundes­
forste sollen dringende Aufschließungsvorhaben 
ermöglichen, um die für die österreichische 
Wirtschaft notwendige Holzaufbringung weit­
gehend zu sichern. 

Die außerordentlichen Kredite der Bundes­
theater bezwecken die Fertigstellung des Opern­
theaters und des Burgtheaters. vVie bereits 
bekannt, so]] in heiden Theatergebäuden im 
Herbst 1955 der Spielbetrieb wiederauf­
genommen werden. 

Für die im Kapitel 29 gesondert erfaßten 
Österreichischen Bundesbahnen ist im Bundes­
voranschlag 1955 in der ordentlichen Ge barung 
ein Ausgabenkredit von 5099 Millionen Schil­
ling, für das übrige Eisenbahnwesen ein 
Betrag von 15 Mi1lionen Schilling vorgesehen. 
Der Ausgabenkredit des Bundesvoranschlages 
1955 ist um 364 Millionen Schilling höher 
als jener des Bundesvoranschlages 1954. Von 
der Erhöhung entfallen 317 MiUionen Schilling 
auf den Personalaufwand und 47 Mi1lionen 
Schil1ing auf den Sachaufwand. Den Mehr­
ausgaben stehen nur 182 Millionen Schilling 
an Mehreinnahmen gegenüber, sodaß sich der 

Abgang der Österreichh.;chen Bundeshahnell 
im BundesvoranschJag 1955 gegenüber dem 
Bundesvoranschlag 1954 um 182 Millionen 
Schilling auf 1113 Millionen Schilling erhöht. 
und damit die Milliardengrenze überschritten 
hat. 

Neben den Ausgabenkrediten der ordent­
lichen Gebarung von 5099 Millionen Schilling 
stehen den Bundesbahnen noch 684 Millionen 
Schilling an Krediten der außerordentlichen 
Gebarung zur Verfügung. Diese dienen der 
Fortsetzung der Elektrifizierungsarbeiten am 
West- und Südbahnnetz, für Bahnhofsbauten, 
Brücken und für die Ausgestaltung des Fahr­
parkes. 

Im Kapitel ERP -Gebarung des Bundes­
voranschlages 1955 sind Ausgaben und Ein­
nahmen in der gleichen Höhe von 227 Millionen 
Schilling vorgesehen. das ist um 73 Millionen 
Schilling mehr als im B~ndesvoranschlag 1954. 
Die Einnahmen rühren von Tilgungsraten 
und Zinsenzahlungen der vom Bunde aus 
ERP-Freigaben gewährten Darlehen her. Übel' 
die Art der Wiederverwendung . dieser rück­
fließenden Mittel wird die Bundesregierung 
entsprechend dem bestehenden Überein­
kommen im Einvernehmen mit der USOM 
entscheiden. Auf die bisherige Verwendung 
der zur Rückzahlung gelangenden Darlehen 
wird bei einer Neuvergahe nicht· Rücksicht 
genommen werden müssen. In diesem Zu. 
sammenhang soll auch über die Verwendung 
von Erlösen der Hilfskonten und die Wieder­
verwendung der Mittel der N ationalhank 
aus Refinanzierungswechseln entschieden 
werden. 

Bei der Betrachtung der Einnahmenseite 
des Bundesvoranschlages 1955 treten neben 
den öffentlichen Abgaben die Einnahmen der 
sozialen Verwaltung, der Übergangs­
maßnahmen, der Post- und Telegraphen­
anstalt und der Österreichischen Bundes­
bahnen eindeutig hervor. Die Einnahmen 
dieser Verwaltungszweige überschreiten die 
Milliardengrenze oder nähern sich ihr stark. 

Die Einnahmen der sozialen Verwaltung 
erreichen im Bundesvoranschlag 1955 die 
beachtliche Höhe von 899 Millionen Schilling, 
das ist um 149 Millionen Schilling mehr als 
im Bundesvoranschlag 1954. Die Einnahmen­
steigerung ist im wesentlichen bei den Arbeits­
losenversicherungsbeiträgen gegeben, die gegen­
über dem Bundesvoranschlag 1954 eine Erhö­
h ung um 106 Millionen Schilling auf 672 Millionen 
Schilling erfahren haben. Der Erhöhung liegt 
ein höherer Beschäftigtenstand sowie die 
Hinaufsetzung der Höchstgrenze der Be­
messungsgrundlage für die Sozialversiche­
rungsbeiträge zugrunde. 

Die Einnahmen der Übergangsmaßnahmen 
in der Höhe von 1269 Millionen Schilling im 
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Bundesvol'anschlag 1955 betrefIen fast aus­
schließlich, nämlich mit 1250 Millionen t>chil­
ling, die Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs­
fonds' für Kinderbeihilfen. Die Erhöhung 
dieser Beiträge um 82 Millionen Schilling 
gegenü bel' dem Bundesvoranschlag 1954 ist 
in dem erhöhten Beschäftigtenstand sowie 
in Gehalts- und Lohnerhöhungen begründet. 

Die Einnahmen der Post- und Telegraphen­
anstalt im Bundesvoranschlag 1955 in der 
Höhe von 1982 Millionen Schilling übersteigen 
jene des Bundesvoranschlages 1954 um 85 Mil­
lionen Schilling. Diese Einnahmenverbesserung 
betrifft mit 40 Millionen Schilling die Post­
gebühren, mit 16 Millionen Schilling die Tele­
grammgebühren, mit 8 Millionen Schilling 
die Fernsprechgebühren, mit 6 Millionen 
Schilling die Postkraftwagentarife und mit 
15 Millionen Schilling sonstige Einnahmen 
der Post- und Telegraphenanstalt. 

Die Einnahmen der Österreichischen Bundes­
bahnen erreichen im Bundesvoranschlag 1955 
die beachtliche Höhe von 3986 Millionen 
Schilling und sind um 182 Millionen Schilling 
höher als im Vorjahre. Die Erhöhung ergibt 
sich in der Hauptsache beim Güterverkehr, 
dessen Einnahmen gegenüber dem Vorjahre 
um 177 Millionen Schilling günstiger sind, 
während der Personenverkehr einen Rückgang 
der Einnahmen um 11 Millionen Schilling 
erwarten läßt. Der Rückgang des Personen­
verkehrs der Bundesbahnen ist zweifellos 
in der fortschreitenden Motorisierung des 
Verkehrs begründet. 

Als letzte und wichtigste zu besprechende 
Einnahmenpost erscheinen die öffentlichen 
Abgaben. 

Die Bruttoeinnahmen der öffentlichen Ab­
gaben nach dem Bundesvoranschlag 1955 
sollen die Höhe von 16.828 Millionen Schil­
ling erreichen, das ist um 1655 Millionen Schilling 
mehr als nach dem Bundesvoranschlag 1954. 

Die dem Bunde verbleibenden Einnahmen 
aus den öffentlichen Abgaben in der Höhe von 
11.514 Millionen Schilling übersteigen die 
für das Jahr 1954 veranschlagten Einnahmen 
um 663 Millionen Schilling, obwohl durch den 
Wegfall der Besatzungskostenbeiträge mit 
1. Jänner 1955 und die starke Auswirkung 
der Tarifsenkung bei der Lohnsteuer größere 
Ausfälle zu verzeichnen sind. 

Die Veranschlagung der öffentlichen Ab­
gaben geht von der Voraussetzung aus, daß 
die gegenwärtige günstige Lage der öster­
reichischen Volkswirtschaft und eine dem­
entsprechend günstige Entwicklung der öffent­
lichen Abgaben auch im Jahre 1955 anhalten. 
Der Veranschlagung der öffentlichen Ab­
gaben für daR Jahr 1955 wurden im allgemei-

neu die Ergebnisse· des ersten Halbjahres­
erfolges 1954 zugrunde gelegt. Die wichtigsten 
öffentlichen Abgaben weisen im Bundesvor­
anschlag 1955 nachstehende Einnahmen­
sätze aus: 

Direkte Steuern: 
Veranlagte Einkommensteuer 
Lohnsteuer ..................... . 
Körperschaftsteuer .............. . 
Vermögensteuer und Aufbringungs-

umlage ...................... . 
Gewerbesteuer ........ _ ........ . 
Besatzungskostenbeiträge ........ . 
Beitrag vom Einkommen zur För-

derung des Wohnbaues und für 
Zwecke des Familienlastenaus-

Millionen 
Schilling 

2.400 
1.400 

960 

200 
1.500 

10 

gleiches ...................... 400 
Übrige direkte Steuern .......... 27 ----

Summe der direkten Steuern... 6.897 

Umsatzsteuer ..................... 3.350 
Bundeszuschlag zur Umsatzsteuer... ] .675 
Zölle. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 8:30 

Verbrauchsteuern : 
Ta baksteuer .................... . 
Übrige Verbrauchsteuern ........ . 

1.140 
1.1 II ----

Zusammen Verbrauchsteuern .. . 2.251 

Gebühren und Verkehrsteuern ..... . 1.725 
Nebengebühren, Abgabenstrafen und 

Kostenersätze ................... 100 ----
Einnahmensumme . .. 16.828 

Hievon ab: 
Überweisung an Länder und Ge-

meinden ..................... . 5.314 

Verbleiben Nettoeinnahmen... 11.514 

Die dem Bunde verbleibenden Einnahmen 
aus öffentlichen Abgaben wurden auch für 
das Jahr 1955 unter der Annahme eines 
Bundespräzipuums von 700 Millionen Schil­
ling erstellt. Der Bundesvoranschlag 1955 
fußt im wesentlichen auf der bisherigen 
Regelung des Finanzausgleiches und sieht 
daher noch ein Bundespräzipuum vor. 

Die Finanzausgleichsverhandlungen für das 
Jahr 1955 stehen unmittelbar vor dem Ab­
schluß und haben zu keiner Änderung in der 
Abgabenteilung und in der Festsetzung des 
Bundespräzipuums geführt. Die Bestrebungen 
des Bundesministeriums für Finanzen gingen 
dahin, das Bundespräzipuum durch eine ge­
änderte Abgabenteilung zu ersetzen und den 
finanz schwachen kleineren Gemeinden zu 
Lasten der durch besonders hohe, in keinem 
vedretbaren Verhältnis zur Einwohnerzahl 
stehenden Gewerbesteuererträge allzusehr be­
günstigten Gemeinden zu helfen. Ich bedaure 
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aufrichtig, daß diese Bemühungen nicht die 
Unterstützung der übrigen Gebietskörper­
schaften gefunden haben. Der Finanzausgleich 
1955 wird zwar einige kleine Besserstellungen 
für die kleinen und finanzschwachen Gemein­
den bringen, doch kann dieses Ergebnis 
keineswegs als befriedigende Dauerlösung an­
gesehen werden. 

Auch erscheint es mir notwendig, mit allem 
Nachdruck festzustellen, daß die von einzelnen 
Vertretern der übrigen Gebietskörperschaften 
aufgestellte Behauptung, das Bundespräzipu­
um sei nur ein vorübergehendes Notopfer der 
Länder und Gemeinden an den Bund, keines­
wegs zutrifft, da dieser ursprüngliche Charakter 
des Bundespräzipuums durch die Entwicklung 
längst überholt ist. Es hat sich nämlich 
ergeben, daß das Bundespräzipuum eine Kor­
rektur der Abgabenteilung darstellt, die auf 
Grund der geänderten Lastenverteilung dem 
Bunde zugestanden werden mußte. Solange 
also an der gegenwärtigen Lastenverteilung 
zwischen den Gebietskörperschaften nichts 
geändert wird, kann weder in der Festsetzung 
des Bundespräzipuums eine Änderung ein­
treten, noch die Abgabenteilung zuungunsten 
des Bundes verschoben werden. 

Hohes Haus! Es obliegt mir nun noch, den 
Wortlaut des Bundesfinanzgesetzes 1955 kurz 
zu besprechen. Der Wortlaut schließt an 
die Fassung des Bundesfinanzgesetzes 1954 an. 
Lediglich die Wertgrenze von 1 Million Schil­
ling für das einzelne, ohne vorhergehende 
Zustimmung des Nationalrates zu veräußernde 
unbewegliche Objekt des Bundesvermögens 
soll auf 2 Millionen Schilling erhöht werden, 
da sich die bisherige Wertgrenze als Zll niedrig 
erwiesen hat, um einen gesetzgebenden Akt 
des Nationalrates zu rechtfertigen. 

Als Anlagen des Bundesfinanzgesetzes 1955 
sind neben dem Bundesvoranschlag 1955 
wieder die Geldvoranschläge der Monopole, 
Bundesbetriebe und Bundesbahnen, der Dienst­
postenplan und der Systemisierungsplan der 
Kraftfahrzeuge des Bundes vorgesehen. 

Über die Anzahl der Posten für pragma­
tische Bedienstete und systemisierte Vertrags­
bedienstete, für die im Dienstpostenplan vor­
gesorgt sein muß, habe ich bereits im Zu­
sammenhang mit der Besprechung des Per­
sonalaufwandes berichtet. 

Auf eine zweifellos begrüßenswerte Neuerung 
darf ich das Hohe Haus noch aufmerksam 
machen. In den Erläuterungen des Bundes­
finanzgesetzes 1955 ist erstmalig ein alpha­
betisches Sachregister enthalten, das ein leich­
teres Auffinden der Stelle im Bundesvor­
anschlag 1955 ermöglichen soll, bei der die 
gesuchte Geharung veranschlagt ist. 

Hohes Haus! Ich bin nun mit der Be· 
sprechung der Hegierungsvorlage, betreffend 
das Bundesfinanzgesetz 1955 und seine An­
lagen, zu Ende gekommen. Ich gebe mich 
der Hoffnung hin, daß es mir gelungen ist, 
Sie von dem ehrlichen Bestreben der Bundes­
regierung zu überzeugen, hei der Erstellung 
des Bundesvoranschlages 1955 die Interessen 
aller Schichten der Bevölkerung und der 
Wirtschaft gerecht und so weit als möglich 
zu berücksichtigen. Ich hoffe auch, daß es 
mir durch die Darstellung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Budgetansätze gelungen 
ist, Sie zu überzeugen, daß der vorgesehene 
Abgang mit den Grundsätzen einer geordneten 
Haushaltswirtschaft vereinbar ist. Schließlich 
darf ich noch meiner Hoffnung und Zu­
versicht Ausdruck verleihen, daß der Bundes­
voranschlag 1955 ein geeignetes Instrument 
für den weiteren Aufstieg der österreichischen 
Wirtschaft und des österreichischen Volkes 
darstellen möge. 

Hohes Haus! Ich bitte Sie daher, die vor­
liegende Regierungsvorlage zu genehmigen. 
(Starker Beifall bei OVP und SPÖ.) 

Präsident: Es ist mir der Antrag zuge­
kommen, über den Entwurf des Bundes­
finanzgesetzes für das Jahr 1955 eine er s te 
Lesung vorzunehmen. 

Ich lasse über diesen Antrag abstimmen und 
bitte jene Frauen und Herren, die dem Antrag, 
den Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für 
das Jahr 1955 in erste Lesung zu nehmen, 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Die erste Lesung wird in der Sitzung am 
29. Oktober durchgeführt werden. 

Wir kommen zum 2. Punkt der Tages­
ordnung: Mündlicher Bericht des Finanz- una 
Budgetausschusses über die Anträge 

der Abg. Reich und Genossen, betreffend 
die Schaffung eines Bundesgesetzes zur Er­
leichterung eines Ausgleiches der Mehrbe­
lastung der Familien mit Kindern (Familien­
lastenausgleichsgesetz) (78jA), und 

der Ahg. Ferdinanda Flossmann und Ge­
nossen, betreffend den Entwurf eines Gesetzes 
über die Gewährung von Familienbeihilfen 
(79jA). 

Der Nationalrat hat dem Finanz- und 
Budgetausschuß eine Frist zur Bericht­
erstattung bis 15. September 1954 gesetzt. 
Da mit Ablauf dieser Frist bis zum heutigen 
Tage kein Ausschußbericht vorliegt, war von 
mir gemäß § 38 C der Geschäftsordnung die 
Behandlung dieses Antrages auf die heutige 
Tagesordnung zu setzen. 

Da ein schriftlicher Bericht nicht vorliegt, 
ersuche ich gemäß § 38 D der Geschäfts-
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ordnung den Obmann des Ausschusses, Frau 
Abg. Flossmann, um einen mündlichen Bericht. 

Berichterstatterin Ferdinanda Flossmann: 
Hohes Haus! Selten haben Anträge ein so 
reges Interesse in allen Bevölkerungsschichten 
ausgelöst wie die Anträge 78/A und 79/A, 
die in der 34. Sitzung am 10. 'März 1954 im 
Hause eingebracht wurden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung am 24. März 1954 mit Rücksicht 
auf den Umfang und die Bedeutung der 
Materie einen dreizehngliedrigen Unteraus­
schuß eingesetzt. Dieser hat sich in der 
ersten Sitzung am 8. April 1954 mit den 
obgenannten Anträgen beschäftigt, doch wurde 
gleich bei Beginn der Arbeit die Frage der 
Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung solcher 
Gesetze behandelt, und es wurden Zweifel zum 
Ausdruck gebracht. 

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler­
amtes befaßte sich mit dieser Frage, und 
am 22. April beschloß die Bundesregierung 
im Ministerrat, diese Frage dem Verfassungs­
gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen. Der 
Verfassungsgerichtshof kam zu dem Erkennt­
nis, das am 21. Juni 1954 ausgesprochen 
wurde daß Maßnahmen zur Erleichterung 
der F~miliengründ~mg und Hebung der Gebur­
tenfreudigkeit durch die Gewährung von 
Familien beihilfen unter den Kompetenztat­
bestand Bevölkerungspolitik fallen. Dieser 
Kompetenztatbestand ist im Art. 12 Abs. 1 
Z. 2 unserer Bundesverfassung enthalten 
und unter jenen Angelegenheiten aufge­
zählt, für die die Gesetzgebung über die Grund­
sätze Bundessache, die Erlassung von Aus­
führungsgesetzen und die Vollziehung jedoch 
Landessache ist. Diese Kundmachung des 
Bundeskanzleramtes wurde im Bundesgesetz­
blatt Stück 35 unter Nr. 159 verlautbart. 

Nach diesem Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes hat der Unterausschuß am 5, Juli 
1954 seine Beratungen aufgenommen. Er 
ersuchte das Bundesministerium für Finanzen, 
nun einen neuen Gesetzentwurf auszuarbeiten, 
der dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes Rechnung trägt. Dieser Entwurf sollte 
den Mitgliedern des Unterausschusses Mitte 
August zugestellt werden. Der Nationalrat 
faßte am 7. Juli 1954 dann den Beschluß, 
für die Berichterstattung über die beiden 
Anträge dem Finanz- und Budgetausschuß 
eine Frist bis zum 15. September dieses 
Jahres einzuräumen. 

Am 6. und 8. September behandelte der 
Unterausschuß den vorbereiteten Entwurf 
des Bundesministeriums für Finanzen, ferner 
noch einen zweiten Gesetzentwurf, der eine 
bundeseinheitliche Lösung dieses Problems 

durch eine Verfassungsbestimmung ermög­
lichen soll. Bei diesen Beratungen ergab sich, 
daß wohl über die Gewährung der Kinder­
beihilfen sowie über die Bedeckung eine 
einheitliche Auffassung herrsche, daß jedoch 
Fragen über Kompetenz und Durchführung 
noch beraten werden müssen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß mußte da­
her am 15. September in seiner Sitzung feststel­
len, daß es nicht möglich ist, dem Nationalrat 
fristgerecht Bericht zu erstatten und einen 
entsprechenden Gesetzesantrag vorzulegen. 
Mit weiteren Beratungen wurde der Unter­
ausschuß beauftragt, und dieser soll nun 
die noch offengebliebenen Fragen bereinigen. 

Dieser Bericht darf jedoch nicht entmuti­
gend sein. Bei Betrachtung familienpoli­
tischer Maßnahmen in anderen europäischen 
Staaten ist festzustellen, daß die endgültige 
zufriedenstellende Gesetzgebung auf diesem 
Gebiete überall eine lange Entwicklungs­
geschichte aufzuzeigen hat. Festzustellen ist 
auch, daß nicht nur in Österreich, sondern 
auch in anderen Staaten gerade die Fragen 
der Kompetenz- und Durchführungsbestim­
mungen besonders sorgfältige Beratungen er­
forderten. 

Als Obmann des Finanz- und Budget­
ausschusses gestatte ich mir deshalb den 
Antrag zu stellen, der Nationalrat wolle 
gemäß § 40 lit. H der Geschäftsordnung 
die Zurückstellung des Verhandlungsgegen­
standes an den Finanz- und Budgetausschuß 
beschließen, um ihm beziehungsweise dem 
Unterausschuß auf diese Weise die Möglich­
keit zu geben, die Beratungen fortzusetzen 
und nach Abschluß derselben dem Hohen 
Hause einen ordnungsgemäßen Bericht vor­
zulegen. 

Für den Fall, daß das Hohe Haus diesem 
Antrag zustimmt, würde ich dann den weiteren 
Antrag stellen, dem Finanz- und Budget­
ausschuß neuerlich eine Frist für die Bericht­
erstattung, und zwar bis spätestens 27. N ovem­
ber dieses Jahres, zu stellen. 

Ich erlaube mir daher, folgenden genauen 
Wortlaut des ,Antrages vorzutragen: 

Der Nationalrat wolle be'schließen: 

1. Die Anträge 78JA und 79JA werden 
an den Finanz- und Budgetausschuß zurück. 
gestellt. 

2. Dem Finanz- und Budgetausschufl 
wird zur Berichterstattung über das Ergebnis 
seiner Beratungen über die beiden Anträge 
eine Frist bis zum 27. November dieses 
Jahres gestellt. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesen Anträgen 
die Zustimmung zu erteilen. 

46. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 22

www.parlament.gv.at



206046. Sitzlmg des Nationalrates <.lee Republik Österreich - VII. GP. 27. Oktober 1954 

Präsident: Ich danke der Frau Bericht· 
erstatterin. Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Ich lasse daher über die Anträge der Frau 
Berichterstatterin abstimmen; wenn kein 
Einwand erhoben wird, gemeinsam über beide 
Anträge, und zwar: 

1. die Anträge 78/A und 79/A an den Finanz­
und Budgetausschuß zurückzustellen und 

2. diesem zur Berichterstattung über die 
beiden Anträge eine neue Frist bis 27. Novem­
ber 1954 zu stellen. 

Ich bitte jene Frauen und Herren Ab­
geordneten, die diesen Anträgen die Zu­
stimmung geben, sich VOll den Sitzen zu 
erheben. - Ich danke. Ich stelle die eIn­
stimmige Annahme fest. 

Der Finanz. und Budgetausschuß wird 
daher nunmehr bis längstens zum Ablauf 
dieser neu gestellten Frist, dem 27. November 
1954, den Bericht an den Nationalrat vor­
zulegen haben. 

Wir gelangen nunmehr zum 3. Punkt der 
Tagesordnung: Erstattung eines Dreiervor­
schlages für die Ernennung eines Mitgliedes 
des Verfassungsgerichtshofes. 

Ich gebe bekannt, daß mir nachstehender 
Wahlvorschlag zugegangen ist: 

Dr. Ludwig Margreiter 
Dr. K urt Nestor 
Dr. Otto Tiefenbrunner. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Gemäß § 61 der Geschäftsordnung ist jede 

Wahl mittels Stimmzettel vorzunehmen. Dabei 
bitte ich, folgenden Vorgang zu beachten: 
Jedes Mitglied des Nationalrates hat in 
seiner Lade leere Stimmzettel. Diese bitte 
ich nunmehr auszufüllen, und zwar in der 
Weise, daß jene Mitglieder, die dem vorliegen­
den Wahlvorschlag zustimmen, auf den Zettel 
das Wort "Vorschlag" schreiben. Den anderen 
Mitgliedern, die dem Wahlvorschlag nicht 
zustimmen, steht es frei, entweder leere 

Stimmzettel abzugeben oder andere Namen 
auf den Stimmzettel zu schreiben. 

Ich bitte, die Stimmzettel sogleich aus­
zufüllen. Die Beamten des Hauses werden 
ihre Einsammlung durchführen. Ich bitte, 
sofort mit der Einsammlung zu beginnen. 

(Nach Abgabe der Stimmzettel:) Die Stimmen· 
abgabe ist geschlossen. Ich bitte nunmehr 
die Schriftführer und Beamten 'des Hauses, 
gemeinsam das Abstimmungsergebnis zu er­
mitteln. Zu diesem Zweck unterbreche ich 
die Sitzung auf ganz kurze Zeit. 

Die Sitzung wird um 11 Uhr 50 Minuten 
unteTbrochen und um 11 UhT 55 Minuten 
wiederaufgenommen. 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene 
Sitzung wieder auf und gebe folgendes Wahl. 
resultat bekannt: 

Abgegeben wurden 123 t;timmcll, davon 
waren leer und somit ungültig 22, somit gültige 
Stimmen 101. Auf den Wahlvorschlag ent. 
fielen 100 Stimmen, eine Stimme entfiel auf 
eine anderc Persönlichkeit. Der Wahlvorschlag 
ist somit angenommen. 

Damit ist unsere heutige Tagesordnung 
erschöpft. 

Die nächste Sitzung berufe ich für Frei­
tag, 29. Oktober, 10 Uhr, ein., Die Tages­
ordnung lautet: 

1. Erste Lesung der Regierungsvorlage, 
betreffend das Bundesfinanzgesetz für das 
Jahr 1955 (385 d. B.); 

2. die zu erwartenden Berichte des Immuni­
tätsausschusses, betreffend das Auslieferungs­
begehren des Bezirksgerichtes St. J ohann im 
Pongau gegen den Abg. Voithofer wegen 
§ 488 Strafgesetz (Presseehrenbeleidigung) 
und die Auslieferungsbegehren des Straf­
hezirksgerichtes Wien gegen den Abg. Polcar 
wegen § 488 Strafgesetz (Presseehrenbeleidi­
gung). 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 12 Uhr 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 13.34654 
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